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Der Verein Hamburger Spediteure e.V. (VHSp) wurde bereits im Jahre 1884 in der Hansestadt gegründet und hat rund 350 Mitglieder. Der VHSp vertritt die Interessen der Hamburger Spediteure auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene gegenüber anderen Wirtschaftsverbänden, der Politik und der Öffentlichkeit. Erfahren Sie mehr über den VHSp
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                                                Array(    [0] => Array        (            [0] => 20121            [id] => 20121            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_660fb441dde16            [upload] => upload_660fb441dde16            [4] => sp-2024-044a.pdf            [original] => sp-2024-044a.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => sp-2024-044a.pdf            [title] => sp-2024-044a.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-04-05 08:20:17            [date] => 2024-04-05 08:20:17            [9] =>             [intranet] =>             [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => SP            [individuell2] => SP            [12] => Anlage zu SP 044/2024A            [individuell3] => Anlage zu SP 044/2024A            [13] => SP 44A/2024            [individuell4] => SP 44/2024            [14] => Richtlinie über die Förderung der Weiterbildung	  	in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	 	 	Vom	 16. März	 2016	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger 	AT 24.03.2016 	B2)	; 	1. Änderung	 durch Bekanntmachung vom 24. August 2020	 	(veröffentlicht	 im Bundesanzeiger AT 10.09.2020 B3)	; 	2. Änderung durch Bekanntmachung vom 3. November 2021	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 22.11.2021 B2)	; 	3. Änderung durch Bekanntmachung vom 25. November 2022	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 15.12.2022 B7);	 	4. Änderung durch Bekanntmachung vom 	12. 	Mä	rz 202	4 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT	 02.04.2024 B2	) 	 1  	Rechtsgrundlage und Zuwendungszweck	 	1.1	 	Der Bund fördert nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-ten zu den §§ 23, 44 	der Bundeshaushaltsordnung Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen 	des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	. Die Zuschüsse werden gewährt,	 um die 	branchenbezogene Qualifizierung von Beschäftigten im Sinne des § 7 Absatz 1 des Vierten Bu-ches Sozial	gesetzbuch in Unternehmen des Güterkraftverkehrs im Sinne von § 1 	des 	Güterkraft-	verkehrsgesetz	es zu fördern, ihre betriebliche Einsatzfähigkeit zu verbessern und ihnen damit 	größere Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt zu sichern	.  	 1.2	 	Förderungen nach dieser Richtlinie werden auf Grundlage von Artikel 31 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 (EU	-Abl. L 187/1 vom 	26. Juni 2014) in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vo	m 23. 	Juni 2023 (EU	-Abl. L 167/1 vom 30. Juni 2023) gewährt	. Die in	 dieser Verordnung genannten 	Voraussetzungen hinsichtlich der Ausbildungsbeihilfen	, insbesondere Artikel 1 bis 12, Artikel 	31 	und	 Anhang I 	bis	 III,	 müssen für die Gewährung der Zuwendung ge	geben sein.	 	 1.3	 	Kleine und mittlere Unternehmen oder "KMU" im Sinne dieser Richtlinie sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 erfüllen	. 	1.3.1	 KMU	 sind 	danach 	Unternehmen, die 	 	a) weniger als 250 Personen beschäftigen und	 	b) die 	entweder 	einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder	 	c) deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft.	 	1.3.2	 Innerhalb der KMU sind danach kleine Unternehmen solche, die2 	a) weniger als 50 Personen beschäftigen und 	 	b) deren Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. Euro nicht übersteigt.	 	Die übrigen Unternehmen, die die Anforderungen der Nummer 1.3.1 erfüllen, sind mittlere Un-ternehmen.	 	1.3.3	 Bei der 	Ermittlung des 	KMU	-Status	‘, insbesondere der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und 	der finanziellen Schwellenwerte,	 ist	 Anhang I 	Artikel 3 bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 	651/2014	 anzuwenden.	 	 1.4 	Ein Anspruch des Antragstellers auf Förderung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Das elektronische Antragsportal wird geschlossen, sobald keine Haushaltsmitt	el mehr zur Ver-	fügung stehen.	 	 2  	Gegenstand der Förderung	 	2.1	 	Gefördert werden ausschließlich allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen in Form von Lehrgängen, Seminaren und Schu	lungen nach der Anlage zu dieser Richtlinie. Die Bewilligungsbehörde 	stellt eine nicht abschließende Liste förderfähiger Weiterbildungsmaßnahmen auf den internet-basierten Projektseiten zur Verfügung. Allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen sind solche, die nich	t ausschließlich oder in erster Linie den gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des 	Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen betreffen, sondern die Qualifikationen vermit-teln, die in hohem Maß auf andere Unternehmen und Arbeitsfelder übertragbar	 sind. Gefördert 	werden ausschließlich Maßnahmen mit einer Mindestdauer von vier Unterrichtsstunden (jeweils mindestens 45 Minuten), bei denen das Lehrgangspersonal und die Weiterbildungsteilnehmer persönlich vor Ort oder virtuell zeitgleich anwesend sein 	müssen (Präsenzpflicht)	. 	 2.2	 	Weiterbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung von Ausbildungsnormen, die durch Gesetze, Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben sind, sind nicht förderfähig.	 	 3  	Zuwendungsempfänger	 	3.1	 	Antragsberechtigt sind Unternehmen, die Güterkraftverkehr im Sinne des § 1 des Güterkraftver-kehrsgesetzes durchführen und Eigentümer oder Halter von in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen schweren Nutzfahrze	ugen sind. Als 	schwere Nutzfahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie gelten Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren technisch zulässige Gesamtmasse mehr als 3,53 	Tonnen beträgt. Bis zum 30. Juni 2024 gilt Satz 2 mit d	er Maßgabe, dass die technisch zulässige 	Gesamtmasse mindestens 7,5 Tonnen betragen muss.	 	 3.2	 	Nicht zuwendungsberechtigt sind Unternehmen,	 	a) 	über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder gegen die eine 	Zwangsvollstreckung eingeleitet oder betrieben wird;	 	b) 	an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Eigenbetriebe einer solchen mit Mehrheit beteiligt sind.	 	Satz 1 Buchstabe a gilt auch für einen Antragsteller, der zur Abgabe der Vermögensausku	nft 	nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung verpflichtet ist oder bei dem diese abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vert	reter aufgrund seiner Ver-	pflichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung treffen.	 	3.3	 	Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen bzw. S	ektoren in den Fällen des Artikel 1 	Absatz 2, 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.	 	3.4	 	Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von d	emselben Mit-	gliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-kommen ist, darf keine Förderung nach dieser Richtlinie gewährt werden.	 	3.5	 	Von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkeiten nach Artikel 1 Absatz 4 Bu	chstabe c 	der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ausgeschlossen. Unternehmen in Schwierigkeiten sind Un-ternehmen, auf das mindestens einer der Umstände nach Artikel 2 Nummer 18 Buchstaben a	-e 	der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zutrifft.	 	 4  	Zuwendungsvoraussetzung	en	  	4.1	 	Beginn der Maßnahme	 	Um den Anreizeffekt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zu belegen, muss der Beihilfeempfänger den schriftlichen Antrag mit allen nach Nummer 6 erforderlichen Inhalten vor Beginn der Arbeiten für das Vorhabe	n oder die Tätigkeit gestellt haben.	 Förderfä-	hig sind nur Maßnahmen, mit denen erst nach Bewilligung des Antrages durch die Bewilli-gungsbehörde begonnen wird	. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 	Ausführung zuzurechnenden Leistungsv	ertrages zu werten.	 	 	4.2	 	Maßnahmen nach Nummer 2 sind nur förderfähig, soweit die eingesetzten 	Weiter	bildungsstät-	ten bzw. 	-träger nachweisbar über eine der folgenden Qualifikationen 	verfügen	: 	a) Akkreditierungs	- und Zulassungsverordnung 	– Arbeitsförderung 	(AZAV)	,4 	b) Beruf	skraftfahrer	-Qualifikations	-Gesetz (BKrFQG) oder	 	c) Anerkennung einer für die 	Maßnahme zuständigen Einrichtung (insbesondere	 Behörde	 	    oder Kammer)	. 	Weitergehende Anforderungen an die Qualifikation der 	Weiter	bildungsstätten 	oder	 -träger nach 	den maßgeblichen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften bleiben unbe-rührt.	 	 	4.3	 	Förderfähig sind nur Maßnahmen, die spätestens innerhalb von 	vier	 Monaten nach Zugang des 	Zuwendungsbescheids durchgeführt werden.	 	 	5  	Art	, Umfang 	und Höhe 	der Zuwendungen	 	5.1	 	Die Förderung erfolgt 	als 	Projektförderung	 im Wege der Anteilfinanzierung	. Die Zuwendung 	wird 	in Form eines 	nicht	 rückzahlbare	n Zuschuss	es gewährt.	 	 5.2	 	Zuwendungsfähige Kosten	 	5.2.1	 Maßnahmen nach den Nummern 1 bis 6 d	er Anlage	 	5.2.1.1	 	Als zuwendungsfähige Kosten werden anerkannt:	 	a) 	bei intern durchgeführten Maßnahmen die Personalkosten für die Ausbilder in Höhe von pauschal 35 Euro je Unterrichtsstunde nach Nummer 2.1 Satz 4 oder	 	b) 	bei extern durchgeführten Maßnahmen	 die vom Anbieter in Rechnung gestellten Schu-	lungskosten (Seminargebühren, Teilnahmegebühren). Die Umsatzsteuer ist nicht zuwen-dungsfähig.	 	5.2.1.2	 	Als Personalkosten für Weiterbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwal-	tungskosten, Miete, Ge	meinkosten), die für die Stunden anfallen, in denen die Weiterbildungs-	teilnehmer an der Maßnahme teilnehmen, werden pauschal pro Unterrichtsstunde nach Nummer 2.1 Satz 4 und Teilnehmer 12 Euro als zuwendungsfähige Kosten anerkannt.	 	5.2.1.3	 	Für alle anderen	 Kosten im Zusammenhang mit einer Maßnahme, insbesondere direkt damit 	zusammenhängende Reisekosten sowie die Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsge-genständen, soweit sie ausschließlich für die Maßnahme verwendet werden, werden pauschal pro Schulungs	tag und Teilnehmer 30 Euro als zuwendungsfähige Kosten anerkannt. Unterbrin-	gungskosten sind nicht zuwendungsfähig.	 	5.2.2	 Maßnahmen nach der Nummer 7 der Anlage	 	Als zuwendungsfähige Kosten werden in Höhe von pauschal 50 Prozent anerkannt die Kosten für:	 	a) 	praktische Übungen auf einem besonderen Gelände im Rahmen eines Fahrertrainings oder in einem leistungsfähigen Simulator nach § 5 BKrFQG in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Satz 2 BKrFQV sowie5 	b) 	praktische Fahrertrainings im öffentlichen Verkehrsraum zum wirts	chaftlichen Fahren.	 	5.2.3	 Als zuwendungsfähige Kosten werden je schweres Nutzfahrzeug höchstens 1	.500 Euro aner-	kannt.	 	 5.3	 	Förderhöhe	 	Die Förderhöhe beträgt bei 	kleinen Unternehmen 	bis zu 	70 Prozent, bei mittleren Unternehmen 	bis zu 	60 	Prozent und bei anderen Antragstellern 	bis zu 	50	 Prozent der zuwendungs	fähigen Kos-	ten nach Nummer 5.2	.  	 5.4 	Unternehmensbezogener Zuwendungshöchstbetrag	 	Der  	Zuwendungs	höchstbetrag je Unternehmen (unternehmensbezogener 	Zuwendungs	höchstbe-	trag) ermittelt si	ch aus dem Fördersatz je schweres Nutzfahrzeug in Höhe von bis zu 	1.050 Euro 	bei kleinen Unternehmen, 	900 	Euro bei 	mittleren Unternehmen	 und 	750 	Euro bei anderen An-	tragstellern	, multipliziert mit der Anzahl der zum 	1. Dezember des dem Bewilligungszeitraum 	vorausgehenden Jahres 	auf das zuwendungsberechtigte Unternehmen als Eigentümer oder Hal-	ter zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge	. 	 5.5 	Zuwendungshöchstbetrag je Maßnahme	 	Eine Einzelförderung auf Grundlage dieser 	Richtlinie ist auf maximal 3 Mio. Euro pro Unter-	nehmen und Weiterbildungsvorhaben begrenzt. Bei der Ermittlung dieser Obergrenze sind die Kumulierungsregeln nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zu beachten	. 	 5.6 	Kumulierung	 	Eine nach dieser Rich	tlinie geförderte Weiterbildung kann mit anderen staatlichen Beihilfen ku-	muliert werden, sofern diese Maßnahme unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollstän	dig 	überschneidende beihilfefähige Kosten, sofern dadurch die höchste nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für diese Beihilfe geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für diese Beihilfen geltende Beihil	febetrag nicht überschrit-	ten wird	. 	 	6  	Verfahren	 	6.1	  	Antragsverfahren, Antragsfrist, Antragsform	 	6.1.1	 Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)	 1.  	                                         	        	 	1 	amtlicher Hinweis:	 Ausführliche Informationen und Merkblätter zum Förderprogramm werden auf der In-	ternetseite 	http://www.balm.bund.de	 bereitgestellt.6 	6.1.2	 	Antragsberechtigt sind die in Nummer 3.1 genannten Unternehmen. Die 	Voraussetzung, dass 	Güterkraftverkehr im Sinne des § 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes durchgeführt wird, muss zum Zeitpunkt der Antragstellung	 	a) bei gewerblichem Güterkraftverkehr durch die vorgeschriebene Berechtigung oder	 	b) bei Werkverkehr durch 	Anmeldung zum Register nach § 15a des Güterkraftverkehrsgeset-	zes	 	nachweisbar sein. Bei Partnerunternehmen nach Anhang I Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 und verbundenen Unternehmen nach Anhang I Artikel 3 Absatz 3 der Ver-ordnung (EU) Nr.	 651/2014 können die beteiligten Unternehmen eigenständige Anträge stel-	len, soweit sie juristisch selbständig sind und die Antragsberechtigung nach Satz 1 vorliegt. Auch im Falle des Satzes 3 erfolgt die Ermittlung des KMU	-Status‘ nach Anhang I Artikel 3 	bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.	 	 6.1.3	 Antragsfristen, Antragseingang	 	6.1.3.1	 	Die Anträge auf Förderung von Maßnahmen nach dieser Richtlinie sind ab dem Start des 	Antragszeitraums und spätestens bis zum 31. August des Jahres zu stellen, in dem mit d	er geför-	derten Maßnahme begonnen werden soll. Nach Vorliegen der technischen und organisatori-schen Voraussetzungen gibt die Bewilligungsbehörde jedes Jahr mit einer Vorlaufzeit von min-destens zwei Wochen auf ihrer Internetseite das Datum bekannt, ab dem An	träge nach dieser 	Richtlinie gestellt werden können. 	 	6.1.3.2 Fällt das Ende der Antragsfrist nach Nummer 6.1.3.1 auf einen Samstag, Sonntag oder staatlich 	anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle dieses Tages der nächste Werktag. 	 	6.1.3.3	 	Für den Zeitpunkt der Antragstellung und die Reihung der Anträge ist der Eingangszeitpunkt 	des vollständigen und bescheidungsreifen Antrags nach Nummer 6.1.4.1 bei der Bewilligungs-behörde maßgeblich. Unvollständige oder fehlerhafte Anträge führen nicht zur	 Frist	- und Rang-	wahrung nach Satz 1. Die Anträge werden nach dem Zeitpunkt des Antragseingangs bearbeitet.	 	 6.1.4	 Antragstellung	 	6.1.4.1	 	Je Unternehmen sind innerhalb der Antragsfrist maximal drei Anträge zulässig. Dabei wer-	den nur die Anträge gezählt, die	 auch zu einem Zuwendungsbescheid geführt haben. Förderan-	träge sind ausschließlich auf elektronischem Wege bei der unter Nummer 6.1.1 genannten Be-willigungsbehörde unter Verwendung des dafür bereit	-gestellten Portals zu stellen. Die für die 	Bearbeitung erf	orderlichen Anlagen sind ausschließlich über das Portal zu übermitteln. Die Be-	willigungsbehörde stellt dem Antragsteller ein Kontrollformular zur Verfügung, das als Pflicht-anlage zum Antrag unterschrieben und mit Firmenstempel versehen auf elektronischem W	ege 	mit dem Antrag an die Bewilligungsbehörde zurückzusenden ist. Ist der Antrag nicht vollstän-dig oder fehlerhaft, lehnt die Bewilligungsbehörde den Antrag ab.7 	6.1.4.2	 	Das im Rahmen dieser Richtlinie zu verwendende Portal für die elektronische Antragstell	ung 	ist über die Internetadresse 	https://antrag	-gbbmvi.bund.de/	 erreichbar.  	 	 6.1.5	 Angaben und Erklärungen im Antrag	 	6.1.5.1	 	Mit dem Antrag hat der Antragsteller insbesondere Angaben	 	a) 	zum Namen und zur Grö	ße des antragstellenden Unternehmens, 	 	b) 	zur Antragsberechtigung nach Nummer 3.1, 	 	c) 	zur Höhe der voraussichtlich zuwendungsfähigen Kosten für die Durchführung der Maß-nahme sowie über die beabsichtigte Finanzierung 	 	zu machen	2.  	6.1.5.2	 	Die voraussichtli	chen Zuwendungen müssen nach Kalenderjahren aufgeschlüsselt angegeben 	werden. 	 	6.1.5.3	 	Erklärung zum KMU	-Status	 	Im Antrag hat der Antragsteller eine Erklärung zur Einstufung als KMU abzugeben. 	 	6.1.5.4	 	Erklärung zur Kumulierung	 	Mit dem Antrag hat der Antragsteller eine Erklärung abzugeben, welche weiteren staatlichen Beihilfen und Zuschüsse für die beantragten Weiterbildungsmaßnahmen nach Nummer 2 	 	a) 	bereits ausgezahlt wurden und 	 	b) 	beantragt wurden oder noch beantragt werden s	ollen.	 	 6.1.6	 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde unverzüglich eine Ände-rung der Verhältnisse mitzuteilen, die zur Aufhebung oder Änderung der Höhe des Zuschusses führen könnten. 	 	 6.2	  	Bewilligungsverfahren	 	6.2.1	  Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag und bewilligt bei Vorliegen der Voraus-setzungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die Zuwendung nach Maßgabe dieser Richtlinie durch schriftlichen Zuwendungsbescheid.	 	6.2.2	 Der Bewilligungszeitra	um endet spätestens zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.	 	 7  	Verwendungsnachweis	 	7.1	 	Vorlage des Verwendungsnachweises	 	7.1.1	 Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis) ist der Bewilligungsbehörde gemeinsam mit 	dem unterschriebenen und mit Firmenstempel ver-	sehenen Kontrollformular innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der 	                                        	        	 	2 	amtlicher Hinweis: 	Einzelheiten ergeben sich aus der Internetseite 	http://www.balm.bund.de	, der Portalseite 	für die elektronische Antrag	stellung oder aus Merkblättern der Bewilligungsbehörde.8 	Weiterbildungsmaßnahme, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeit-raum folgenden Monats auf elektronischem Wege unt	er Verwendung des dafür bereitgestellten 	Portals zu übermitteln. Bei Vorliegen besonderer Umstände darf die Bewilligungsbehörde ab-weichende Fristen im Zuwendungsbescheid festlegen; diese gehen Satz 1 vor.	 	7.1.2	 Pro Antrag können maximal 2 Verwendungsnachwe	ise eingereicht werden. Dabei werden nur 	Verwendungsnachweise gezählt, die auch zu einer Auszahlung geführt haben.	 	 	7.1.3	 	Nachweise	 	7.1.3.1	 Mit dem ersten Verwendungsnachweis in der jeweiligen Förderperiode hat der Antragsteller die Anzahl der zum in 	Nummer 5.4 genannten Stichtag zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge 	im Unternehmen mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen.	 	7.1.3.2	 Zum Nachweis werden folgende Unterlagen als elektronische Kopie anerkannt:	 	a) Fahrzeugaufstellung durch die Straßenverkehrsbehö	rde oder	 	b) Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein).	 	Ab 11 nachzuweisenden Fahrzeugen ist der Nachweis durch elektronische Kopie der Fahr-zeugaufstellung der Straßenverkehrsbehörde zu erbringen. 	 	7.1.3.3	 Aus den vorgelegten Nachweisen muss ersichtli	ch sein:	 	a) das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs,	 	b) die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs,	 	c) die Art des Fahrzeugs,	 	d) der Tag der Zulassung und	 	e) der Fahrzeughalter.	 	Sind Fahrzeughalter und Antragsteller nicht identisch, ist dem ersten Ve	rwendungsnachweis 	der Nachweis des Eigentums des Antragstellers an den Fahrzeugen beizufügen, beispielsweise in Form einer elektronischen Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief).	 	 7.2	 	Angaben im Verwendungsnachweis	 	Der Verwendungsnachweis	 muss über die allgemeinen Vorschriften hinaus (Nummer 7 AN-	Best	-P-Kosten) insbesondere folgende Angaben oder Unterlagen als elektronische Kopie enthal-	ten:	 a) Aufschlüsselung der geleisteten Aufwendungen auf die unter Nummer 5.2 genannten Kos-	tenpositionen;	 	b) Bestätigung der absolvierten Maßnahme mit:	 	aa) Unterschrift und Stempel des Vertreters des Trägers/ der Weiterbildungsstätte;	 	bb) Vorname, Name und Unterschrift des Dozenten;	 	cc) Vorname, Name, Wohnadresse, Tätigkeit im Betrieb und Unterschriften jedes 	Teil-	nehmers;9 	dd) Ort der Maßnahme;	 	ee) genaue Bezeichnung der Maßnahme und	 	ff) genaue Zeitangaben über Beginn und Ende der Maßnahme	3. 	 7.3	 	 Das im Rahmen dieser Richtlinie zu verwendende Portal für die Vorlage der elektronischen Verwendungsnachweise ist üb	er die Internetadresse 	https://antrag	-gbbmvi.bund.de/	 erreichbar.	 	 8  	Auszahlung	 	Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides und Vorlage des Verwendungsnachweises 	nach	 Nummer 7	. 	 9 	 	Allgemeine Bestimmungen	 	9.1	 	Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-scheides und die Rückforderung der gew	ährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwal-	tungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwal-tungsvorschriften soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwal-tungsvorschriften zugelass	en worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO 	zur Prüfung berechtigt.	 	 	9.2	 	Gegenüber dem Zuwendungsempfänger besteht ein Prüfungsrecht der Bewilligungsbehörde. Der Zuwendungsempfänger ist im Falle einer Überprüfung verpflichtet, alle 	zuwendungserheblichen 	Unterlagen vorzulegen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach oder kann er zuwendungser-hebliche Nachweise nicht erbringen, wird die Zuwendung zurückgefordert. Der Rückforderungs-betrag ist zu verzinsen.	 	 	9.3	 	Alle zuwendungserhebliche	n Unterlagen sind mindestens fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-	dungsnachweises aufzubewahren und nach Aufforderung vorzulegen. Längere Aufbewahrungs-fristen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.	 	 9.4	 	Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, an für d	ie Evaluation vorgesehenen Befragungen, 	Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen.	 	 9.5	 	Informationen über jede Einzelbeihilfe von mehr als 100 000 Euro werden in der Regel binnen sechs Monaten nach dem Tag der Gewährung der Beihilfe in der Bei	hilfentransparenzdatenbank 	                                        	        	 	3 amtlicher Hinweis	: Die Einzelheiten sind auf der Internetseite 	http://www.balm.bund.de	, der Portalseite für 	die elektronische Vorlage der Verwendungsnachweise	 oder in Merkblättern der Bewilligungsbehörde dargestellt.10	 	der Europäischen Kommission oder in einer umfassenden nationalen oder regionalen Beihilfe	-	Website veröffentlicht. Alle nach dieser Richtlinie gewährten Zuwendungen können im Einzel-fall nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 651/	2014 von der Europäischen Kommission ge-	prüft werden.	 	 10 	Subventionserheblichkeit	 	10.1 Alle Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, sind subventionserheblich	e Tatsach	en	 im 	Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.	 	 10.2 Nach	 § 3 	des 	Subventionsgesetz	es ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, der Bewilli-	gungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilli	gung, Gewährung 	 	oder die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind. 	 	 11	  	Geltungsdauer	 	11.1	 Diese Richtlinie tritt am 2. Mai 2016 in Kraft.	 	11.2	 Die Laufzeit dieser Richtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 	zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2027 	befristet	.11	 	 Anlage zu Nummer 2 	 	Auf der Webseite des BALM unter 	www.balm.bund.de	 wird eine nicht abschließende ausführliche 	„Liste der förderfähigen Maßnahmen“ zur Verfügung gestellt.	 	 Lfd. Nr.	 	Maßnahme	 	1 	Vorbereitungslehrgänge	 	2 	Fahrsicherheit und 	-ökonomie	 	3 	Allgemeine Kenntnisse im Güterkraftverkehr	 	4 	Weiterbildungen für 	bestimmte Transportarten	 	5 	Weiterführende berufliche Qualifikationen im Güterkraftverkehr	 	6 	Digitale Instrumente und Informationstechnologie	 	7 	Berufskraftfahrer	-Qualifikations	-Gesetz (BKrFQG) in Verbindung mit der Be-	rufskraftfahrer	-Qualifikations	-Verord	nung (BKrFQV)            [individuell5] => Richtlinie über die Förderung der Weiterbildung	  	in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	 	 	Vom	 16. März	 2016	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger 	AT 24.03.2016 	B2)	; 	1. Änderung	 durch Bekanntmachung vom 24. August 2020	 	(veröffentlicht	 im Bundesanzeiger AT 10.09.2020 B3)	; 	2. Änderung durch Bekanntmachung vom 3. November 2021	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 22.11.2021 B2)	; 	3. Änderung durch Bekanntmachung vom 25. November 2022	 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT 15.12.2022 B7);	 	4. Änderung durch Bekanntmachung vom 	12. 	Mä	rz 202	4 	(veröffentlicht im Bundesanzeiger AT	 02.04.2024 B2	) 	 1  	Rechtsgrundlage und Zuwendungszweck	 	1.1	 	Der Bund fördert nach Maßgabe dieser Richtlinie sowie der Allgemeinen Verwaltungsvorschrif-ten zu den §§ 23, 44 	der Bundeshaushaltsordnung Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen 	des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	. Die Zuschüsse werden gewährt,	 um die 	branchenbezogene Qualifizierung von Beschäftigten im Sinne des § 7 Absatz 1 des Vierten Bu-ches Sozial	gesetzbuch in Unternehmen des Güterkraftverkehrs im Sinne von § 1 	des 	Güterkraft-	verkehrsgesetz	es zu fördern, ihre betriebliche Einsatzfähigkeit zu verbessern und ihnen damit 	größere Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt zu sichern	.  	 1.2	 	Förderungen nach dieser Richtlinie werden auf Grundlage von Artikel 31 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014 vom 17. Juni 2014 (EU	-Abl. L 187/1 vom 	26. Juni 2014) in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 2023/1315 der Kommission vo	m 23. 	Juni 2023 (EU	-Abl. L 167/1 vom 30. Juni 2023) gewährt	. Die in	 dieser Verordnung genannten 	Voraussetzungen hinsichtlich der Ausbildungsbeihilfen	, insbesondere Artikel 1 bis 12, Artikel 	31 	und	 Anhang I 	bis	 III,	 müssen für die Gewährung der Zuwendung ge	geben sein.	 	 1.3	 	Kleine und mittlere Unternehmen oder "KMU" im Sinne dieser Richtlinie sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 erfüllen	. 	1.3.1	 KMU	 sind 	danach 	Unternehmen, die 	 	a) weniger als 250 Personen beschäftigen und	 	b) die 	entweder 	einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro erzielen oder	 	c) deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. Euro beläuft.	 	1.3.2	 Innerhalb der KMU sind danach kleine Unternehmen solche, die2 	a) weniger als 50 Personen beschäftigen und 	 	b) deren Jahresumsatz beziehungsweise Jahresbilanz 10 Mio. Euro nicht übersteigt.	 	Die übrigen Unternehmen, die die Anforderungen der Nummer 1.3.1 erfüllen, sind mittlere Un-ternehmen.	 	1.3.3	 Bei der 	Ermittlung des 	KMU	-Status	‘, insbesondere der Berechnung der Mitarbeiterzahlen und 	der finanziellen Schwellenwerte,	 ist	 Anhang I 	Artikel 3 bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 	651/2014	 anzuwenden.	 	 1.4 	Ein Anspruch des Antragstellers auf Förderung besteht nicht. Die Bewilligungsbehörde ent-scheidet aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Das elektronische Antragsportal wird geschlossen, sobald keine Haushaltsmitt	el mehr zur Ver-	fügung stehen.	 	 2  	Gegenstand der Förderung	 	2.1	 	Gefördert werden ausschließlich allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen von Beschäftigten in Unternehmen des Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen in Form von Lehrgängen, Seminaren und Schu	lungen nach der Anlage zu dieser Richtlinie. Die Bewilligungsbehörde 	stellt eine nicht abschließende Liste förderfähiger Weiterbildungsmaßnahmen auf den internet-basierten Projektseiten zur Verfügung. Allgemeine Weiterbildungsmaßnahmen sind solche, die nich	t ausschließlich oder in erster Linie den gegenwärtigen oder zukünftigen Arbeitsplatz des 	Beschäftigten in dem begünstigten Unternehmen betreffen, sondern die Qualifikationen vermit-teln, die in hohem Maß auf andere Unternehmen und Arbeitsfelder übertragbar	 sind. Gefördert 	werden ausschließlich Maßnahmen mit einer Mindestdauer von vier Unterrichtsstunden (jeweils mindestens 45 Minuten), bei denen das Lehrgangspersonal und die Weiterbildungsteilnehmer persönlich vor Ort oder virtuell zeitgleich anwesend sein 	müssen (Präsenzpflicht)	. 	 2.2	 	Weiterbildungsmaßnahmen von Unternehmen zur Einhaltung von Ausbildungsnormen, die durch Gesetze, Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften verbindlich vorgeschrieben sind, sind nicht förderfähig.	 	 3  	Zuwendungsempfänger	 	3.1	 	Antragsberechtigt sind Unternehmen, die Güterkraftverkehr im Sinne des § 1 des Güterkraftver-kehrsgesetzes durchführen und Eigentümer oder Halter von in der Bundesrepublik Deutschland zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen schweren Nutzfahrze	ugen sind. Als 	schwere Nutzfahrzeuge im Sinne dieser Richtlinie gelten Kraftfahrzeuge, die ausschließlich für den Güterkraftverkehr bestimmt sind und deren technisch zulässige Gesamtmasse mehr als 3,53 	Tonnen beträgt. Bis zum 30. Juni 2024 gilt Satz 2 mit d	er Maßgabe, dass die technisch zulässige 	Gesamtmasse mindestens 7,5 Tonnen betragen muss.	 	 3.2	 	Nicht zuwendungsberechtigt sind Unternehmen,	 	a) 	über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet worden ist oder gegen die eine 	Zwangsvollstreckung eingeleitet oder betrieben wird;	 	b) 	an denen juristische Personen des öffentlichen Rechts oder Eigenbetriebe einer solchen mit Mehrheit beteiligt sind.	 	Satz 1 Buchstabe a gilt auch für einen Antragsteller, der zur Abgabe der Vermögensausku	nft 	nach § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung verpflichtet ist oder bei dem diese abgenommen wurde. Ist der Antragsteller eine durch einen gesetzlichen Vertreter vertretene juristische Person, gilt dies, sofern den gesetzlichen Vert	reter aufgrund seiner Ver-	pflichtung als gesetzlicher Vertreter der juristischen Person die entsprechenden Verpflichtungen aus § 802c der Zivilprozessordnung oder § 284 der Abgabenordnung treffen.	 	3.3	 	Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen bzw. S	ektoren in den Fällen des Artikel 1 	Absatz 2, 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.	 	3.4	 	Einem Unternehmen, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Europäischen Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer von d	emselben Mit-	gliedstaat gewährten Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachge-kommen ist, darf keine Förderung nach dieser Richtlinie gewährt werden.	 	3.5	 	Von der Förderung sind Unternehmen in Schwierigkeiten nach Artikel 1 Absatz 4 Bu	chstabe c 	der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ausgeschlossen. Unternehmen in Schwierigkeiten sind Un-ternehmen, auf das mindestens einer der Umstände nach Artikel 2 Nummer 18 Buchstaben a	-e 	der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zutrifft.	 	 4  	Zuwendungsvoraussetzung	en	  	4.1	 	Beginn der Maßnahme	 	Um den Anreizeffekt im Sinne des Artikels 6 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zu belegen, muss der Beihilfeempfänger den schriftlichen Antrag mit allen nach Nummer 6 erforderlichen Inhalten vor Beginn der Arbeiten für das Vorhabe	n oder die Tätigkeit gestellt haben.	 Förderfä-	hig sind nur Maßnahmen, mit denen erst nach Bewilligung des Antrages durch die Bewilli-gungsbehörde begonnen wird	. Als Vorhabenbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der 	Ausführung zuzurechnenden Leistungsv	ertrages zu werten.	 	 	4.2	 	Maßnahmen nach Nummer 2 sind nur förderfähig, soweit die eingesetzten 	Weiter	bildungsstät-	ten bzw. 	-träger nachweisbar über eine der folgenden Qualifikationen 	verfügen	: 	a) Akkreditierungs	- und Zulassungsverordnung 	– Arbeitsförderung 	(AZAV)	,4 	b) Beruf	skraftfahrer	-Qualifikations	-Gesetz (BKrFQG) oder	 	c) Anerkennung einer für die 	Maßnahme zuständigen Einrichtung (insbesondere	 Behörde	 	    oder Kammer)	. 	Weitergehende Anforderungen an die Qualifikation der 	Weiter	bildungsstätten 	oder	 -träger nach 	den maßgeblichen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften bleiben unbe-rührt.	 	 	4.3	 	Förderfähig sind nur Maßnahmen, die spätestens innerhalb von 	vier	 Monaten nach Zugang des 	Zuwendungsbescheids durchgeführt werden.	 	 	5  	Art	, Umfang 	und Höhe 	der Zuwendungen	 	5.1	 	Die Förderung erfolgt 	als 	Projektförderung	 im Wege der Anteilfinanzierung	. Die Zuwendung 	wird 	in Form eines 	nicht	 rückzahlbare	n Zuschuss	es gewährt.	 	 5.2	 	Zuwendungsfähige Kosten	 	5.2.1	 Maßnahmen nach den Nummern 1 bis 6 d	er Anlage	 	5.2.1.1	 	Als zuwendungsfähige Kosten werden anerkannt:	 	a) 	bei intern durchgeführten Maßnahmen die Personalkosten für die Ausbilder in Höhe von pauschal 35 Euro je Unterrichtsstunde nach Nummer 2.1 Satz 4 oder	 	b) 	bei extern durchgeführten Maßnahmen	 die vom Anbieter in Rechnung gestellten Schu-	lungskosten (Seminargebühren, Teilnahmegebühren). Die Umsatzsteuer ist nicht zuwen-dungsfähig.	 	5.2.1.2	 	Als Personalkosten für Weiterbildungsteilnehmer und allgemeine indirekte Kosten (Verwal-	tungskosten, Miete, Ge	meinkosten), die für die Stunden anfallen, in denen die Weiterbildungs-	teilnehmer an der Maßnahme teilnehmen, werden pauschal pro Unterrichtsstunde nach Nummer 2.1 Satz 4 und Teilnehmer 12 Euro als zuwendungsfähige Kosten anerkannt.	 	5.2.1.3	 	Für alle anderen	 Kosten im Zusammenhang mit einer Maßnahme, insbesondere direkt damit 	zusammenhängende Reisekosten sowie die Abschreibung von Werkzeugen und Ausrüstungsge-genständen, soweit sie ausschließlich für die Maßnahme verwendet werden, werden pauschal pro Schulungs	tag und Teilnehmer 30 Euro als zuwendungsfähige Kosten anerkannt. Unterbrin-	gungskosten sind nicht zuwendungsfähig.	 	5.2.2	 Maßnahmen nach der Nummer 7 der Anlage	 	Als zuwendungsfähige Kosten werden in Höhe von pauschal 50 Prozent anerkannt die Kosten für:	 	a) 	praktische Übungen auf einem besonderen Gelände im Rahmen eines Fahrertrainings oder in einem leistungsfähigen Simulator nach § 5 BKrFQG in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Satz 2 BKrFQV sowie5 	b) 	praktische Fahrertrainings im öffentlichen Verkehrsraum zum wirts	chaftlichen Fahren.	 	5.2.3	 Als zuwendungsfähige Kosten werden je schweres Nutzfahrzeug höchstens 1	.500 Euro aner-	kannt.	 	 5.3	 	Förderhöhe	 	Die Förderhöhe beträgt bei 	kleinen Unternehmen 	bis zu 	70 Prozent, bei mittleren Unternehmen 	bis zu 	60 	Prozent und bei anderen Antragstellern 	bis zu 	50	 Prozent der zuwendungs	fähigen Kos-	ten nach Nummer 5.2	.  	 5.4 	Unternehmensbezogener Zuwendungshöchstbetrag	 	Der  	Zuwendungs	höchstbetrag je Unternehmen (unternehmensbezogener 	Zuwendungs	höchstbe-	trag) ermittelt si	ch aus dem Fördersatz je schweres Nutzfahrzeug in Höhe von bis zu 	1.050 Euro 	bei kleinen Unternehmen, 	900 	Euro bei 	mittleren Unternehmen	 und 	750 	Euro bei anderen An-	tragstellern	, multipliziert mit der Anzahl der zum 	1. Dezember des dem Bewilligungszeitraum 	vorausgehenden Jahres 	auf das zuwendungsberechtigte Unternehmen als Eigentümer oder Hal-	ter zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge	. 	 5.5 	Zuwendungshöchstbetrag je Maßnahme	 	Eine Einzelförderung auf Grundlage dieser 	Richtlinie ist auf maximal 3 Mio. Euro pro Unter-	nehmen und Weiterbildungsvorhaben begrenzt. Bei der Ermittlung dieser Obergrenze sind die Kumulierungsregeln nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 zu beachten	. 	 5.6 	Kumulierung	 	Eine nach dieser Rich	tlinie geförderte Weiterbildung kann mit anderen staatlichen Beihilfen ku-	muliert werden, sofern diese Maßnahme unterschiedliche bestimmbare beihilfefähige Kosten betreffen, sowie mit anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise oder vollstän	dig 	überschneidende beihilfefähige Kosten, sofern dadurch die höchste nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für diese Beihilfe geltende Beihilfeintensität beziehungsweise der höchste nach der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 für diese Beihilfen geltende Beihil	febetrag nicht überschrit-	ten wird	. 	 	6  	Verfahren	 	6.1	  	Antragsverfahren, Antragsfrist, Antragsform	 	6.1.1	 Bewilligungsbehörde ist das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM)	 1.  	                                         	        	 	1 	amtlicher Hinweis:	 Ausführliche Informationen und Merkblätter zum Förderprogramm werden auf der In-	ternetseite 	http://www.balm.bund.de	 bereitgestellt.6 	6.1.2	 	Antragsberechtigt sind die in Nummer 3.1 genannten Unternehmen. Die 	Voraussetzung, dass 	Güterkraftverkehr im Sinne des § 1 des Güterkraftverkehrsgesetzes durchgeführt wird, muss zum Zeitpunkt der Antragstellung	 	a) bei gewerblichem Güterkraftverkehr durch die vorgeschriebene Berechtigung oder	 	b) bei Werkverkehr durch 	Anmeldung zum Register nach § 15a des Güterkraftverkehrsgeset-	zes	 	nachweisbar sein. Bei Partnerunternehmen nach Anhang I Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 und verbundenen Unternehmen nach Anhang I Artikel 3 Absatz 3 der Ver-ordnung (EU) Nr.	 651/2014 können die beteiligten Unternehmen eigenständige Anträge stel-	len, soweit sie juristisch selbständig sind und die Antragsberechtigung nach Satz 1 vorliegt. Auch im Falle des Satzes 3 erfolgt die Ermittlung des KMU	-Status‘ nach Anhang I Artikel 3 	bis 6 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014.	 	 6.1.3	 Antragsfristen, Antragseingang	 	6.1.3.1	 	Die Anträge auf Förderung von Maßnahmen nach dieser Richtlinie sind ab dem Start des 	Antragszeitraums und spätestens bis zum 31. August des Jahres zu stellen, in dem mit d	er geför-	derten Maßnahme begonnen werden soll. Nach Vorliegen der technischen und organisatori-schen Voraussetzungen gibt die Bewilligungsbehörde jedes Jahr mit einer Vorlaufzeit von min-destens zwei Wochen auf ihrer Internetseite das Datum bekannt, ab dem An	träge nach dieser 	Richtlinie gestellt werden können. 	 	6.1.3.2 Fällt das Ende der Antragsfrist nach Nummer 6.1.3.1 auf einen Samstag, Sonntag oder staatlich 	anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle dieses Tages der nächste Werktag. 	 	6.1.3.3	 	Für den Zeitpunkt der Antragstellung und die Reihung der Anträge ist der Eingangszeitpunkt 	des vollständigen und bescheidungsreifen Antrags nach Nummer 6.1.4.1 bei der Bewilligungs-behörde maßgeblich. Unvollständige oder fehlerhafte Anträge führen nicht zur	 Frist	- und Rang-	wahrung nach Satz 1. Die Anträge werden nach dem Zeitpunkt des Antragseingangs bearbeitet.	 	 6.1.4	 Antragstellung	 	6.1.4.1	 	Je Unternehmen sind innerhalb der Antragsfrist maximal drei Anträge zulässig. Dabei wer-	den nur die Anträge gezählt, die	 auch zu einem Zuwendungsbescheid geführt haben. Förderan-	träge sind ausschließlich auf elektronischem Wege bei der unter Nummer 6.1.1 genannten Be-willigungsbehörde unter Verwendung des dafür bereit	-gestellten Portals zu stellen. Die für die 	Bearbeitung erf	orderlichen Anlagen sind ausschließlich über das Portal zu übermitteln. Die Be-	willigungsbehörde stellt dem Antragsteller ein Kontrollformular zur Verfügung, das als Pflicht-anlage zum Antrag unterschrieben und mit Firmenstempel versehen auf elektronischem W	ege 	mit dem Antrag an die Bewilligungsbehörde zurückzusenden ist. Ist der Antrag nicht vollstän-dig oder fehlerhaft, lehnt die Bewilligungsbehörde den Antrag ab.7 	6.1.4.2	 	Das im Rahmen dieser Richtlinie zu verwendende Portal für die elektronische Antragstell	ung 	ist über die Internetadresse 	https://antrag	-gbbmvi.bund.de/	 erreichbar.  	 	 6.1.5	 Angaben und Erklärungen im Antrag	 	6.1.5.1	 	Mit dem Antrag hat der Antragsteller insbesondere Angaben	 	a) 	zum Namen und zur Grö	ße des antragstellenden Unternehmens, 	 	b) 	zur Antragsberechtigung nach Nummer 3.1, 	 	c) 	zur Höhe der voraussichtlich zuwendungsfähigen Kosten für die Durchführung der Maß-nahme sowie über die beabsichtigte Finanzierung 	 	zu machen	2.  	6.1.5.2	 	Die voraussichtli	chen Zuwendungen müssen nach Kalenderjahren aufgeschlüsselt angegeben 	werden. 	 	6.1.5.3	 	Erklärung zum KMU	-Status	 	Im Antrag hat der Antragsteller eine Erklärung zur Einstufung als KMU abzugeben. 	 	6.1.5.4	 	Erklärung zur Kumulierung	 	Mit dem Antrag hat der Antragsteller eine Erklärung abzugeben, welche weiteren staatlichen Beihilfen und Zuschüsse für die beantragten Weiterbildungsmaßnahmen nach Nummer 2 	 	a) 	bereits ausgezahlt wurden und 	 	b) 	beantragt wurden oder noch beantragt werden s	ollen.	 	 6.1.6	 Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, der Bewilligungsbehörde unverzüglich eine Ände-rung der Verhältnisse mitzuteilen, die zur Aufhebung oder Änderung der Höhe des Zuschusses führen könnten. 	 	 6.2	  	Bewilligungsverfahren	 	6.2.1	  Die Bewilligungsbehörde entscheidet über den Antrag und bewilligt bei Vorliegen der Voraus-setzungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel die Zuwendung nach Maßgabe dieser Richtlinie durch schriftlichen Zuwendungsbescheid.	 	6.2.2	 Der Bewilligungszeitra	um endet spätestens zum 31.12. des jeweiligen Kalenderjahres.	 	 7  	Verwendungsnachweis	 	7.1	 	Vorlage des Verwendungsnachweises	 	7.1.1	 Der Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis) ist der Bewilligungsbehörde gemeinsam mit 	dem unterschriebenen und mit Firmenstempel ver-	sehenen Kontrollformular innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende der 	                                        	        	 	2 	amtlicher Hinweis: 	Einzelheiten ergeben sich aus der Internetseite 	http://www.balm.bund.de	, der Portalseite 	für die elektronische Antrag	stellung oder aus Merkblättern der Bewilligungsbehörde.8 	Weiterbildungsmaßnahme, spätestens jedoch mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeit-raum folgenden Monats auf elektronischem Wege unt	er Verwendung des dafür bereitgestellten 	Portals zu übermitteln. Bei Vorliegen besonderer Umstände darf die Bewilligungsbehörde ab-weichende Fristen im Zuwendungsbescheid festlegen; diese gehen Satz 1 vor.	 	7.1.2	 Pro Antrag können maximal 2 Verwendungsnachwe	ise eingereicht werden. Dabei werden nur 	Verwendungsnachweise gezählt, die auch zu einer Auszahlung geführt haben.	 	 	7.1.3	 	Nachweise	 	7.1.3.1	 Mit dem ersten Verwendungsnachweis in der jeweiligen Förderperiode hat der Antragsteller die Anzahl der zum in 	Nummer 5.4 genannten Stichtag zugelassenen schweren Nutzfahrzeuge 	im Unternehmen mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen.	 	7.1.3.2	 Zum Nachweis werden folgende Unterlagen als elektronische Kopie anerkannt:	 	a) Fahrzeugaufstellung durch die Straßenverkehrsbehö	rde oder	 	b) Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein).	 	Ab 11 nachzuweisenden Fahrzeugen ist der Nachweis durch elektronische Kopie der Fahr-zeugaufstellung der Straßenverkehrsbehörde zu erbringen. 	 	7.1.3.3	 Aus den vorgelegten Nachweisen muss ersichtli	ch sein:	 	a) das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs,	 	b) die technisch zulässige Gesamtmasse des Fahrzeugs,	 	c) die Art des Fahrzeugs,	 	d) der Tag der Zulassung und	 	e) der Fahrzeughalter.	 	Sind Fahrzeughalter und Antragsteller nicht identisch, ist dem ersten Ve	rwendungsnachweis 	der Nachweis des Eigentums des Antragstellers an den Fahrzeugen beizufügen, beispielsweise in Form einer elektronischen Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief).	 	 7.2	 	Angaben im Verwendungsnachweis	 	Der Verwendungsnachweis	 muss über die allgemeinen Vorschriften hinaus (Nummer 7 AN-	Best	-P-Kosten) insbesondere folgende Angaben oder Unterlagen als elektronische Kopie enthal-	ten:	 a) Aufschlüsselung der geleisteten Aufwendungen auf die unter Nummer 5.2 genannten Kos-	tenpositionen;	 	b) Bestätigung der absolvierten Maßnahme mit:	 	aa) Unterschrift und Stempel des Vertreters des Trägers/ der Weiterbildungsstätte;	 	bb) Vorname, Name und Unterschrift des Dozenten;	 	cc) Vorname, Name, Wohnadresse, Tätigkeit im Betrieb und Unterschriften jedes 	Teil-	nehmers;9 	dd) Ort der Maßnahme;	 	ee) genaue Bezeichnung der Maßnahme und	 	ff) genaue Zeitangaben über Beginn und Ende der Maßnahme	3. 	 7.3	 	 Das im Rahmen dieser Richtlinie zu verwendende Portal für die Vorlage der elektronischen Verwendungsnachweise ist üb	er die Internetadresse 	https://antrag	-gbbmvi.bund.de/	 erreichbar.	 	 8  	Auszahlung	 	Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt nach Bestandskraft des Zuwendungsbescheides und Vorlage des Verwendungsnachweises 	nach	 Nummer 7	. 	 9 	 	Allgemeine Bestimmungen	 	9.1	 	Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung, die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbe-scheides und die Rückforderung der gew	ährten Zuwendung gelten die §§ 48 bis 49a des Verwal-	tungsverfahrensgesetzes, die §§ 23, 44 BHO und die hierzu erlassenen Allgemeinen Verwal-tungsvorschriften soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen von den Allgemeinen Verwal-tungsvorschriften zugelass	en worden sind. Der Bundesrechnungshof ist gemäß §§ 91, 100 BHO 	zur Prüfung berechtigt.	 	 	9.2	 	Gegenüber dem Zuwendungsempfänger besteht ein Prüfungsrecht der Bewilligungsbehörde. Der Zuwendungsempfänger ist im Falle einer Überprüfung verpflichtet, alle 	zuwendungserheblichen 	Unterlagen vorzulegen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach oder kann er zuwendungser-hebliche Nachweise nicht erbringen, wird die Zuwendung zurückgefordert. Der Rückforderungs-betrag ist zu verzinsen.	 	 	9.3	 	Alle zuwendungserhebliche	n Unterlagen sind mindestens fünf Jahre nach Vorlage des Verwen-	dungsnachweises aufzubewahren und nach Aufforderung vorzulegen. Längere Aufbewahrungs-fristen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.	 	 9.4	 	Der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, an für d	ie Evaluation vorgesehenen Befragungen, 	Interviews und sonstigen Datenerhebungen teilzunehmen.	 	 9.5	 	Informationen über jede Einzelbeihilfe von mehr als 100 000 Euro werden in der Regel binnen sechs Monaten nach dem Tag der Gewährung der Beihilfe in der Bei	hilfentransparenzdatenbank 	                                        	        	 	3 amtlicher Hinweis	: Die Einzelheiten sind auf der Internetseite 	http://www.balm.bund.de	, der Portalseite für 	die elektronische Vorlage der Verwendungsnachweise	 oder in Merkblättern der Bewilligungsbehörde dargestellt.10	 	der Europäischen Kommission oder in einer umfassenden nationalen oder regionalen Beihilfe	-	Website veröffentlicht. Alle nach dieser Richtlinie gewährten Zuwendungen können im Einzel-fall nach Artikel 12 der Verordnung (EU) Nr. 651/	2014 von der Europäischen Kommission ge-	prüft werden.	 	 10 	Subventionserheblichkeit	 	10.1 Alle Tatsachen, die für die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung oder das Belassen der Zuwendung von Bedeutung sind, sind subventionserheblich	e Tatsach	en	 im 	Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches in Verbindung mit § 2 des Subventionsgesetzes.	 	 10.2 Nach	 § 3 	des 	Subventionsgesetz	es ist der Zuwendungsempfänger verpflichtet, der Bewilli-	gungsbehörde unverzüglich alle Tatsachen mitzuteilen, die für die Bewilli	gung, Gewährung 	 	oder die Rückforderung der Zuwendung erheblich sind. 	 	 11	  	Geltungsdauer	 	11.1	 Diese Richtlinie tritt am 2. Mai 2016 in Kraft.	 	11.2	 Die Laufzeit dieser Richtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 	zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2027 	befristet	.11	 	 Anlage zu Nummer 2 	 	Auf der Webseite des BALM unter 	www.balm.bund.de	 wird eine nicht abschließende ausführliche 	„Liste der förderfähigen Maßnahmen“ zur Verfügung gestellt.	 	 Lfd. Nr.	 	Maßnahme	 	1 	Vorbereitungslehrgänge	 	2 	Fahrsicherheit und 	-ökonomie	 	3 	Allgemeine Kenntnisse im Güterkraftverkehr	 	4 	Weiterbildungen für 	bestimmte Transportarten	 	5 	Weiterführende berufliche Qualifikationen im Güterkraftverkehr	 	6 	Digitale Instrumente und Informationstechnologie	 	7 	Berufskraftfahrer	-Qualifikations	-Gesetz (BKrFQG) in Verbindung mit der Be-	rufskraftfahrer	-Qualifikations	-Verord	nung (BKrFQV)            [15] =>             [individuell6] =>             [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         )    [1] => Array        (            [0] => 20120            [id] => 20120            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_660fb441d385e            [upload] => upload_660fb441d385e            [4] => sp-2024-044.pdf            [original] => sp-2024-044.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => sp-2024-044.pdf            [title] => sp-2024-044.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-04-05 08:20:17            [date] => 2024-04-05 08:20:17            [9] => 0            [intranet] => 0            [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => SP            [individuell2] => SP            [12] => 4. Änderung der Förderrichtlinie Weiterbildung im Bundesanzeiger veröffent-licht            [individuell3] => 4. Änderung der Förderrichtlinie Weiterbildung im Bundesanzeiger veröffent-licht            [13] => SP 44/2024            [individuell4] => SP 44/2024            [14] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	SP	 04	4/20	24 	Hamburg, den	 4. April	 20	24 	(DSLV	-Brück	) 	 	 	 	            	  	          	  	 	 	  	  StS 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	  4.  Änderung  der  Förderrichtlinie  Weiterbildung  im  Bundesanzeiger 	veröffent-	licht	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 am 2. April 2024 wurde die 	Bekanntmachung der Vierten Änderung der Richtlinie 	über  die  Förderung  der  Weiterbildung  in  Unternehmen  des  Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	 im 	Bundesanzeiger	1 veröffentlicht. 	 	 Die Änderungen treten am Tag nach der Verkündung, also am 3.	 April	 2024, in Kraft. 	Als Anlage  (	SP  044a/2024	) finden  Sie  die  konsolidierte  Fassung  der Förderrichtlinie, 	diese  ist  ebenfalls  auf  den  Internetseiten  des  Bundesamts  für  Logistik  und  Mobilität (BALM) und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) abrufbar. 	 	  Derzeit  ist  noch  kein  Datum  für  den  Antragsstart  bekannt.  Das  BALM  wird,  mit  einer Vorlaufzeit von mindestens zwei	 Wochen, einen entsprechenden Termin auf der Inter-	netseite  veröffentlichen.  Der  DSLV  wird  dazu  ebenfalls  informieren,  sobald  weitere 	 	Informationen der Behörde vorliegen. 	 	 Die  o.g.  Anlage  kann  von  Ihnen  als  PDF	-Dokument  abgerufen  werden  unter: 	www.vhsp.de	 	Aktuelles 		Rundschreiben 		 SP 		2024	 	 Mit 	freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	    St. Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER	  	 	1 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche	-veroeffentlichung?3            [individuell5] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	SP	 04	4/20	24 	Hamburg, den	 4. April	 20	24 	(DSLV	-Brück	) 	 	 	 	            	  	          	  	 	 	  	  StS 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	  4.  Änderung  der  Förderrichtlinie  Weiterbildung  im  Bundesanzeiger 	veröffent-	licht	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 am 2. April 2024 wurde die 	Bekanntmachung der Vierten Änderung der Richtlinie 	über  die  Förderung  der  Weiterbildung  in  Unternehmen  des  Güterkraftverkehrs mit schweren Nutzfahrzeugen	 im 	Bundesanzeiger	1 veröffentlicht. 	 	 Die Änderungen treten am Tag nach der Verkündung, also am 3.	 April	 2024, in Kraft. 	Als Anlage  (	SP  044a/2024	) finden  Sie  die  konsolidierte  Fassung  der Förderrichtlinie, 	diese  ist  ebenfalls  auf  den  Internetseiten  des  Bundesamts  für  Logistik  und  Mobilität (BALM) und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) abrufbar. 	 	  Derzeit  ist  noch  kein  Datum  für  den  Antragsstart  bekannt.  Das  BALM  wird,  mit  einer Vorlaufzeit von mindestens zwei	 Wochen, einen entsprechenden Termin auf der Inter-	netseite  veröffentlichen.  Der  DSLV  wird  dazu  ebenfalls  informieren,  sobald  weitere 	 	Informationen der Behörde vorliegen. 	 	 Die  o.g.  Anlage  kann  von  Ihnen  als  PDF	-Dokument  abgerufen  werden  unter: 	www.vhsp.de	 	Aktuelles 		Rundschreiben 		 SP 		2024	 	 Mit 	freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	    St. Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER	  	 	1 https://www.bundesanzeiger.de/pub/de/amtliche	-veroeffentlichung?3            [15] => 44            [individuell6] => 44            [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         ))
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Array(    [0] => Array        (            [0] => 20118            [id] => 20118            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_660fb441bd6f9            [upload] => upload_660fb441bd6f9            [4] => ar-2024-028.pdf            [original] => ar-2024-028.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => ar-2024-028.pdf            [title] => ar-2024-028.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-04-05 08:20:17            [date] => 2024-04-05 08:20:17            [9] => 0            [intranet] => 0            [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => AR            [individuell2] => AR            [12] => Rechtsprechungsübersicht Arbeitsrecht 03/2024            [individuell3] => Rechtsprechungsübersicht Arbeitsrecht 03/2024            [13] => AR 28/2024            [individuell4] => AR 28/2024            [14] => ____________________________________	__________________________________________________________________________	________	_ 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlands	tr. 6	8 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: 	HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	  Rundschreiben 	AR	 02	8/20	24 	 Ham	burg, den 	4. April 	202	4 	(DSLV	-RS 	041	/202	4/a) 	 	 	 	                       	      	 	 	 	sts	 	  	An unsere Mitglieder!	 	- Geschäftsleitung 	- 	  	Rechtsprechungsübersicht Arbeitsrecht 0	3/2024	 	 ◼ 	BAG: 	Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei symptomloser Corona	-Infektion 	 	◼ 	ArbG Köln: Kündigung eines schwerbehinderten Menschen in der 	 	Wartezeit unwirksam	 	◼ 	BAG: Kein doppelter Urlaubsanspruch bei Stellenwechsel	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 nachfolgend  erhalten  Sie  eine  Rechtsprechungsübersicht  aus  dem  Bereich  Arbeitsrecht  zu Ihrer Information:	 	 Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei symptomloser Corona	-Infektion 	 	(BAG, Urteil vom 20. März 2024 	– 5 AZR 234/23)	 	 Eine  Corona	-Infektion  stellt  auch  bei  einem 	symptomlosen  Verlauf  eine  Krankheit  nach  dem 	Entgeltsfortzahlungsgesetz  dar,  die  zur  Arbeitsunfähigkeit  führt,  wenn  es  dem  Arbeitnehmer infolge  einer  behördlichen  Absonderungsanordnung  rechtlich  unmöglich  ist,  die  geschuldete Tätigkeit bei dem Arbeitgeber 	zu erbringen und eine Erbringung in der häuslichen Umgebung 	nicht in Betracht kommt.	 	 Im  zu  entscheidenden  Fall  war  der  Kläger  ein  ungeimpfter  Produktionsmitarbeiter  eines  Un-ternehmens in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Am 26. Dezember 2021 wurde er positiv auf  Corona  getestet.  In der  Zeit  vom  27.  Dezember  2021  bis  zum  31.  Dezember 	2021  litt  er 	unter Husten, Schnupfen und 	Kopfschmerzen 	und 	er 	wurde ärztliche arbeitsunfähig krankge-	schrieben.	 Für  diesen  Zeitraum  leistete  die  Beklagte 	Entgeltfortzahlung.  Am  29.  Dezember 	2021 ordnete die zuständige Gemeinde für den Kläger eine Isolierung häuslicher Umgebung bis zum 12. Januar 2022 an. Für den Zeitraum vom 3. Januar 2022 bis einschließlich den 12. Januar  2022  erteilte  der  Arzt  keine  Arbei	tsunfähigkeitsbescheinigung  (AU	-Bescheinigung) 	mehr.  Nach  seiner  Auffassung  reichte	n das  positive  Testergebnis  und  die  Absonderungsan-	ordnung  zum  Nachweis der  Arbeitsunfähigkeit  aus.  Für  den  Monat  Januar  2022  zog  die  Be-klagte dann den Lohn für die Zeit der 	Quarantäne ab, was einen Bruttobetrag von etwa 1.000 	Euro ausmachte. Daraufhin klagte der Arbeitnehmer diesen Betrag erfolglos vor dem Arbeits-gericht ein. Demgegenüber änderte das LAG Hamm als Berufungsinstanz das erstinstanzliche Urteil ab und verurteilte	 die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung. Gegen die Entscheidung des 	LAG zog die Arbeitgeberin mit einer Revision vor das BAG.	 	Der  Fünfte  Senat  des  BAG  schloss  sich  der  Auffassung  der  Berufungsinstanz  an.  Ohne Rechtsfehler habe das Landesarbeitsgericht angenommen, es könne nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass das Unterlassen der empfohlenen Corona	-Schutzimp	fung2  	 für die Corona	-Infektion ursächlich war. Das Berufungsgericht habe hierbei zugunsten der Be-	klagten  unterstellt,  dass  die  Nichtvornahme  der  Schutzimpfungen  einen  gröblichen  Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen zu erwartende Verhalten darstellte	 (§ 3 Abs. 1 	Satz 1 EFZG). Es habe 	jedoch	 in 	revisionsrechtlich 	nicht zu beanstandender Weise die Gefahr 	von Impfdurchbrüchen in die Kausalitätsprüfung einbezogen. Die wöchentlichen Lageberichte des RKI und dessen Einschätzung der Impfeffektivität ließen nicht den Schluss zu, dass Ende Dezember 2021/Anfang Januar 2022 	die beim Kläger aufgetretene Corona	-Infektion durch die 	Inanspruchnahme der Schutzimpfung hätte verhindert werden können. Der Beklagten stünde ein  Leistungsverweigerungsrecht  wegen  nicht  vorgelegter  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht  zu  (§  7  Abs.  1  Nr.	 1  EFZG).  Das  Landesarbeitsgericht  habe  richtig  erkannt,  dass  der 	Kläger der Beklagten durch Vorlage der Ordnungsverfügung der Gemeinde in anderer, geeig-neter Weise nachgewiesen hat, infolge seiner Corona	-Infektion objektiv an der Erbringung sei-	ner Arbeits	leistung verhindert zu sein.	 	 Kündigung eines schwerbehinderten Menschen in der Wartezeit unwirksam	 	(ArbG Köln, Urteil vom 20. Dezember 2023, Az. 18 Ca 3954/23)	 	 Kündigungen, die gegen das Benachteiligungsverbot (§ 164 Abs. 2 SGB IX) verstoßen, sind rechtsunwirksam.  Eine  verbotene  Diskriminierung  ist  indiziert,  wenn  der 	Arbeitgeber  gegen 	seine  Verpflichtung  aus  §  167  Abs.  1  SGB  IX  verstößt.  Arbeitgeber  sind  auch  während  der Wartezeit des § 1 KSchG verpflichtet, ein Präventionsverfahren durchzuführen.	 	 Der mit einem Grad der Behinderung von 80 % 	schwerbehinderte Kläger ist seit dem 1. Januar 	2023 bei der beklagten Kommune als „Beschäftigter im Bauhof“ beschäftigt. Im Juni 2023 hörte die  kommunale  Arbeitgeberin  den  Personalrat,  die  Schwerbehindertenvertretung  und  die Gleichstellungsbeauftragte  zu  e	iner  beabsichtigten  „Kündigung  in  der  Probezeit“  des  Arbeit-	nehmers an. Sie begründete dies damit, die Arbeitsleistung des Beschäftigten habe nicht den Erwartungen  entsprochen  und  der  Beschäftigte  habe  sich  auch  nicht  ausreichend  ins  Team eingefügt.  Nachdem	 keine  Stelle  Einwände  erhob,  erhielt  der  Beschäftigte  am  22.  Juni  2023 	eine ordentliche und fristgerechte Kündigung zum 31. Juli 2023. Dagegen wehrte er sich mit einer Kündigungsschutzklage.	 	 Das  Arbeitsgericht  Köln  folgte  der  Auffassung  des  Arbeitnehmers  und  entschied,  die  Kündi-gung  verstoße  gegen  gesetzliche  Diskriminierungsverbote  und  sei  daher  rechtsunwirksam. Die Arbeitgeberin habe versäumt, den schwerbehinderten Mitarbeiter in der Probeze	it besser 	zu unterstützen. Arbeitgeber seien auch schon während der sechsmonatigen Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG verpflichtet, ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchzufüh-ren,  wenn  und  sobald  ihnen  bei  einem  bekanntermaßen  schwerbehinderte	n  Beschäftigten 	Probleme in der Arbeitsleistung oder in der Zusammenarbeit in der Organisation bekannt wer-den. Dabei stützte sich das ArbG Köln auf eine Entscheidung des EuGH, wonach Arbeitgeber vor einer Probezeit	-Kündigung von schwerbehinderten Beschäfti	gten für diese alternative Ein-	satzmöglichkeiten prüfen müssen (vgl.	 EuGH 10.2.2022 	– C-485/20).	 	 	Hinweis:  Mit  diesem  Urteil  weicht  das  ArbG  Köln  von  der  ständigen  Rechtsprechung des  BAG  ab,  wonach  Verstöße  gegen  die  Präventionsverpflichtung  oder  gar  deren Nichtdurchführung für die Kündigung keine formelle Voraussetzung sind. Ob diese Ent-scheidung des 	ArbG Köln bzw. das Urteil des EuGH auch zu einer Änderung der Recht-	sprechung  des  BAG  bezüglich  der  Notwendigkeit  eines  Präventionsverfahrens  inner-halb der Wartefrist des § 1 KSchG führt, bleibt abzuwarten. 	 	 Kein doppelter Urlaubsanspruch bei Stellenwechsel 	 	(BAG, Urteil vom 05.12.2024 	- 9 AZR 230/22)	 	 Geht  ein  Arbeitnehmer  nach  einer  rechtswidrigen  Kündigung  einer  anderen  Beschäftigung nach,  entstehen  für  den  Zeitraum  der  zeitlichen  Überschneidung  beider  Arbeitsverhältnisse3  	 auch dann ungeminderte Urlaubsansprüche sowohl gegenüber dem alten als auch gegenüber dem neuen Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer die Pflichten aus beiden Arbeitsverhältnissen nicht  hätte  kumulativ  erfüllen  können.  In  einem  solchen  Fall  ist  jedoch  zur  Ver	meidung  dop-	pelter  Urlaubsansprüche  der  Urlaub,  den  der  Arbeitnehmer vom  neuen  Arbeitgeber  erhalten hat,  in  entsprechender  Anwendung  von  §  11  Nr.  1  KSchG  und  §  615  Satz  2  BGB  auf  den Urlaubs	- bzw. Urlaubsabgeltungsanspruch gegen seinen alten Arbeitgeber anz	urechnen. Die 	Anrechnung ist kalenderjahresbezogen vorzunehmen.	 	 Die Arbeitnehmerin war seit 2014 als Fleischereifachverkäuferin tätig. Im Dezember 2019 kün-digte  die  Arbeitgeberin  das  Arbeitsverhältnis  fristlos.  Im  anschließenden  Kündigungsschutz-prozess  stellte  das  Gericht  die  Unwirksamkeit  der  Kündigung  fest.  Während  d	es  Prozesses 	arbeitete die Klägerin bei einer anderen Firma. Dort erhielt sie 25 Tage Urlaub. Das ursprüng-liche Arbeitsverhältnis endete im Mai 2021. Die Arbeitnehmerin verlangte daraufhin Urlaubs-abgeltung von ihrer alten Arbeitgeberin für den Zeitraum des	 Kündigungsschutzprozesses. 	 	 Nach  gescheiterter  Klage  beim  ArbG  und  LAG  blieb  auch  ihre  Revision  beim  BAG  überwie-gend  ohne  Erfolg.  Zwar  habe  die  Verkäuferin  gegenüber  dem  Supermarkt  einen  Urlaubsan-spruch  erlangt.  Denn  wenn  ein  zu  Unrecht  gekündigter  Arbeitnehmer  während  des  Kündi-gungs	streits einen anderen Job aufnehme, erwerbe er in beiden, parallel bestehenden Arbeits-	verhältnissen (Doppelarbeitsverhältnis) volle Urlaubsansprüche. Dabei spiele es keine Rolle, dass  er  seine  Pflichten  aus  beiden  Arbeitsverhältnissen  nicht  gleichzeitig  hä	tte  erfüllen  kön-	nen.  Der  gesetzliche  Urlaubsanspruch  setze  nur  das  Bestehen  des  Arbeitsverhältnisses  vo-raus,  eine  Arbeitsleistung  müsse  nicht  erbracht  werden.  Zur  Vermeidung  doppelter  Urlaubs-ansprüche müsse sich die Verkäuferin jedoch den in der neuen Firm	a erhaltenen Urlaub ana-	log § 11 Nr. 1 KSchG und § 615 S. 2 BGB auf den Urlaubs	- bzw. den Urlaubsabgeltungsan-	spruch  gegen  ihre  alte  Arbeitgeberin  anrechnen  lassen.  Das  BAG  stellt  ferner  klar,  dass  die Anrechnung  kalenderjahresbezogen  zu  erfolgen habe  und ni	cht  kalenderjahresübergreifend. 	Die  Verkäuferin  müsse  sich  den  erhaltenen  Urlaub  auch  auf  ihren Mehrurlaubsanspruch  an-rechnen lassen	.  	 	Hinweis:  Etwas  anderes  könnte  bei  einem  vertraglichen  Ausschluss  der  Anrechnung gelten, so das BAG unter Verweis auf den dispositiven Charakter der § 11 Nr. 1 KSchG und § 615 S. 2 BGB.	 	 Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	    Stefan Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER            [individuell5] => ____________________________________	__________________________________________________________________________	________	_ 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlands	tr. 6	8 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: 	HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	  Rundschreiben 	AR	 02	8/20	24 	 Ham	burg, den 	4. April 	202	4 	(DSLV	-RS 	041	/202	4/a) 	 	 	 	                       	      	 	 	 	sts	 	  	An unsere Mitglieder!	 	- Geschäftsleitung 	- 	  	Rechtsprechungsübersicht Arbeitsrecht 0	3/2024	 	 ◼ 	BAG: 	Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei symptomloser Corona	-Infektion 	 	◼ 	ArbG Köln: Kündigung eines schwerbehinderten Menschen in der 	 	Wartezeit unwirksam	 	◼ 	BAG: Kein doppelter Urlaubsanspruch bei Stellenwechsel	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 nachfolgend  erhalten  Sie  eine  Rechtsprechungsübersicht  aus  dem  Bereich  Arbeitsrecht  zu Ihrer Information:	 	 Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei symptomloser Corona	-Infektion 	 	(BAG, Urteil vom 20. März 2024 	– 5 AZR 234/23)	 	 Eine  Corona	-Infektion  stellt  auch  bei  einem 	symptomlosen  Verlauf  eine  Krankheit  nach  dem 	Entgeltsfortzahlungsgesetz  dar,  die  zur  Arbeitsunfähigkeit  führt,  wenn  es  dem  Arbeitnehmer infolge  einer  behördlichen  Absonderungsanordnung  rechtlich  unmöglich  ist,  die  geschuldete Tätigkeit bei dem Arbeitgeber 	zu erbringen und eine Erbringung in der häuslichen Umgebung 	nicht in Betracht kommt.	 	 Im  zu  entscheidenden  Fall  war  der  Kläger  ein  ungeimpfter  Produktionsmitarbeiter  eines  Un-ternehmens in der kunststoffverarbeitenden Industrie. Am 26. Dezember 2021 wurde er positiv auf  Corona  getestet.  In der  Zeit  vom  27.  Dezember  2021  bis  zum  31.  Dezember 	2021  litt  er 	unter Husten, Schnupfen und 	Kopfschmerzen 	und 	er 	wurde ärztliche arbeitsunfähig krankge-	schrieben.	 Für  diesen  Zeitraum  leistete  die  Beklagte 	Entgeltfortzahlung.  Am  29.  Dezember 	2021 ordnete die zuständige Gemeinde für den Kläger eine Isolierung häuslicher Umgebung bis zum 12. Januar 2022 an. Für den Zeitraum vom 3. Januar 2022 bis einschließlich den 12. Januar  2022  erteilte  der  Arzt  keine  Arbei	tsunfähigkeitsbescheinigung  (AU	-Bescheinigung) 	mehr.  Nach  seiner  Auffassung  reichte	n das  positive  Testergebnis  und  die  Absonderungsan-	ordnung  zum  Nachweis der  Arbeitsunfähigkeit  aus.  Für  den  Monat  Januar  2022  zog  die  Be-klagte dann den Lohn für die Zeit der 	Quarantäne ab, was einen Bruttobetrag von etwa 1.000 	Euro ausmachte. Daraufhin klagte der Arbeitnehmer diesen Betrag erfolglos vor dem Arbeits-gericht ein. Demgegenüber änderte das LAG Hamm als Berufungsinstanz das erstinstanzliche Urteil ab und verurteilte	 die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung. Gegen die Entscheidung des 	LAG zog die Arbeitgeberin mit einer Revision vor das BAG.	 	Der  Fünfte  Senat  des  BAG  schloss  sich  der  Auffassung  der  Berufungsinstanz  an.  Ohne Rechtsfehler habe das Landesarbeitsgericht angenommen, es könne nicht mit der gebotenen Sicherheit festgestellt werden, dass das Unterlassen der empfohlenen Corona	-Schutzimp	fung2  	 für die Corona	-Infektion ursächlich war. Das Berufungsgericht habe hierbei zugunsten der Be-	klagten  unterstellt,  dass  die  Nichtvornahme  der  Schutzimpfungen  einen  gröblichen  Verstoß gegen das von einem verständigen Menschen zu erwartende Verhalten darstellte	 (§ 3 Abs. 1 	Satz 1 EFZG). Es habe 	jedoch	 in 	revisionsrechtlich 	nicht zu beanstandender Weise die Gefahr 	von Impfdurchbrüchen in die Kausalitätsprüfung einbezogen. Die wöchentlichen Lageberichte des RKI und dessen Einschätzung der Impfeffektivität ließen nicht den Schluss zu, dass Ende Dezember 2021/Anfang Januar 2022 	die beim Kläger aufgetretene Corona	-Infektion durch die 	Inanspruchnahme der Schutzimpfung hätte verhindert werden können. Der Beklagten stünde ein  Leistungsverweigerungsrecht  wegen  nicht  vorgelegter  Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht  zu  (§  7  Abs.  1  Nr.	 1  EFZG).  Das  Landesarbeitsgericht  habe  richtig  erkannt,  dass  der 	Kläger der Beklagten durch Vorlage der Ordnungsverfügung der Gemeinde in anderer, geeig-neter Weise nachgewiesen hat, infolge seiner Corona	-Infektion objektiv an der Erbringung sei-	ner Arbeits	leistung verhindert zu sein.	 	 Kündigung eines schwerbehinderten Menschen in der Wartezeit unwirksam	 	(ArbG Köln, Urteil vom 20. Dezember 2023, Az. 18 Ca 3954/23)	 	 Kündigungen, die gegen das Benachteiligungsverbot (§ 164 Abs. 2 SGB IX) verstoßen, sind rechtsunwirksam.  Eine  verbotene  Diskriminierung  ist  indiziert,  wenn  der 	Arbeitgeber  gegen 	seine  Verpflichtung  aus  §  167  Abs.  1  SGB  IX  verstößt.  Arbeitgeber  sind  auch  während  der Wartezeit des § 1 KSchG verpflichtet, ein Präventionsverfahren durchzuführen.	 	 Der mit einem Grad der Behinderung von 80 % 	schwerbehinderte Kläger ist seit dem 1. Januar 	2023 bei der beklagten Kommune als „Beschäftigter im Bauhof“ beschäftigt. Im Juni 2023 hörte die  kommunale  Arbeitgeberin  den  Personalrat,  die  Schwerbehindertenvertretung  und  die Gleichstellungsbeauftragte  zu  e	iner  beabsichtigten  „Kündigung  in  der  Probezeit“  des  Arbeit-	nehmers an. Sie begründete dies damit, die Arbeitsleistung des Beschäftigten habe nicht den Erwartungen  entsprochen  und  der  Beschäftigte  habe  sich  auch  nicht  ausreichend  ins  Team eingefügt.  Nachdem	 keine  Stelle  Einwände  erhob,  erhielt  der  Beschäftigte  am  22.  Juni  2023 	eine ordentliche und fristgerechte Kündigung zum 31. Juli 2023. Dagegen wehrte er sich mit einer Kündigungsschutzklage.	 	 Das  Arbeitsgericht  Köln  folgte  der  Auffassung  des  Arbeitnehmers  und  entschied,  die  Kündi-gung  verstoße  gegen  gesetzliche  Diskriminierungsverbote  und  sei  daher  rechtsunwirksam. Die Arbeitgeberin habe versäumt, den schwerbehinderten Mitarbeiter in der Probeze	it besser 	zu unterstützen. Arbeitgeber seien auch schon während der sechsmonatigen Wartezeit des § 1 Abs. 1 KSchG verpflichtet, ein Präventionsverfahren nach § 167 Abs. 1 SGB IX durchzufüh-ren,  wenn  und  sobald  ihnen  bei  einem  bekanntermaßen  schwerbehinderte	n  Beschäftigten 	Probleme in der Arbeitsleistung oder in der Zusammenarbeit in der Organisation bekannt wer-den. Dabei stützte sich das ArbG Köln auf eine Entscheidung des EuGH, wonach Arbeitgeber vor einer Probezeit	-Kündigung von schwerbehinderten Beschäfti	gten für diese alternative Ein-	satzmöglichkeiten prüfen müssen (vgl.	 EuGH 10.2.2022 	– C-485/20).	 	 	Hinweis:  Mit  diesem  Urteil  weicht  das  ArbG  Köln  von  der  ständigen  Rechtsprechung des  BAG  ab,  wonach  Verstöße  gegen  die  Präventionsverpflichtung  oder  gar  deren Nichtdurchführung für die Kündigung keine formelle Voraussetzung sind. Ob diese Ent-scheidung des 	ArbG Köln bzw. das Urteil des EuGH auch zu einer Änderung der Recht-	sprechung  des  BAG  bezüglich  der  Notwendigkeit  eines  Präventionsverfahrens  inner-halb der Wartefrist des § 1 KSchG führt, bleibt abzuwarten. 	 	 Kein doppelter Urlaubsanspruch bei Stellenwechsel 	 	(BAG, Urteil vom 05.12.2024 	- 9 AZR 230/22)	 	 Geht  ein  Arbeitnehmer  nach  einer  rechtswidrigen  Kündigung  einer  anderen  Beschäftigung nach,  entstehen  für  den  Zeitraum  der  zeitlichen  Überschneidung  beider  Arbeitsverhältnisse3  	 auch dann ungeminderte Urlaubsansprüche sowohl gegenüber dem alten als auch gegenüber dem neuen Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer die Pflichten aus beiden Arbeitsverhältnissen nicht  hätte  kumulativ  erfüllen  können.  In  einem  solchen  Fall  ist  jedoch  zur  Ver	meidung  dop-	pelter  Urlaubsansprüche  der  Urlaub,  den  der  Arbeitnehmer vom  neuen  Arbeitgeber  erhalten hat,  in  entsprechender  Anwendung  von  §  11  Nr.  1  KSchG  und  §  615  Satz  2  BGB  auf  den Urlaubs	- bzw. Urlaubsabgeltungsanspruch gegen seinen alten Arbeitgeber anz	urechnen. Die 	Anrechnung ist kalenderjahresbezogen vorzunehmen.	 	 Die Arbeitnehmerin war seit 2014 als Fleischereifachverkäuferin tätig. Im Dezember 2019 kün-digte  die  Arbeitgeberin  das  Arbeitsverhältnis  fristlos.  Im  anschließenden  Kündigungsschutz-prozess  stellte  das  Gericht  die  Unwirksamkeit  der  Kündigung  fest.  Während  d	es  Prozesses 	arbeitete die Klägerin bei einer anderen Firma. Dort erhielt sie 25 Tage Urlaub. Das ursprüng-liche Arbeitsverhältnis endete im Mai 2021. Die Arbeitnehmerin verlangte daraufhin Urlaubs-abgeltung von ihrer alten Arbeitgeberin für den Zeitraum des	 Kündigungsschutzprozesses. 	 	 Nach  gescheiterter  Klage  beim  ArbG  und  LAG  blieb  auch  ihre  Revision  beim  BAG  überwie-gend  ohne  Erfolg.  Zwar  habe  die  Verkäuferin  gegenüber  dem  Supermarkt  einen  Urlaubsan-spruch  erlangt.  Denn  wenn  ein  zu  Unrecht  gekündigter  Arbeitnehmer  während  des  Kündi-gungs	streits einen anderen Job aufnehme, erwerbe er in beiden, parallel bestehenden Arbeits-	verhältnissen (Doppelarbeitsverhältnis) volle Urlaubsansprüche. Dabei spiele es keine Rolle, dass  er  seine  Pflichten  aus  beiden  Arbeitsverhältnissen  nicht  gleichzeitig  hä	tte  erfüllen  kön-	nen.  Der  gesetzliche  Urlaubsanspruch  setze  nur  das  Bestehen  des  Arbeitsverhältnisses  vo-raus,  eine  Arbeitsleistung  müsse  nicht  erbracht  werden.  Zur  Vermeidung  doppelter  Urlaubs-ansprüche müsse sich die Verkäuferin jedoch den in der neuen Firm	a erhaltenen Urlaub ana-	log § 11 Nr. 1 KSchG und § 615 S. 2 BGB auf den Urlaubs	- bzw. den Urlaubsabgeltungsan-	spruch  gegen  ihre  alte  Arbeitgeberin  anrechnen  lassen.  Das  BAG  stellt  ferner  klar,  dass  die Anrechnung  kalenderjahresbezogen  zu  erfolgen habe  und ni	cht  kalenderjahresübergreifend. 	Die  Verkäuferin  müsse  sich  den  erhaltenen  Urlaub  auch  auf  ihren Mehrurlaubsanspruch  an-rechnen lassen	.  	 	Hinweis:  Etwas  anderes  könnte  bei  einem  vertraglichen  Ausschluss  der  Anrechnung gelten, so das BAG unter Verweis auf den dispositiven Charakter der § 11 Nr. 1 KSchG und § 615 S. 2 BGB.	 	 Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	    Stefan Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER            [15] => 28            [individuell6] => 28            [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         ))
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Array(    [0] => Array        (            [0] => 20122            [id] => 20122            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_660ff4f882f55            [upload] => upload_660ff4f882f55            [4] => lu-2024-006.pdf            [original] => lu-2024-006.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => lu-2024-006.pdf            [title] => lu-2024-006.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-04-05 12:56:24            [date] => 2024-04-05 12:56:24            [9] => 0            [intranet] => 0            [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => LU            [individuell2] => LU            [12] => Änderungen beim REST-Verfahren in Frankreich            [individuell3] => Änderungen beim REST-Verfahren in Frankreich            [13] => LU 6/2024            [individuell4] => LU 6/2024            [14] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	LU	 00	6/20	24 	Hamburg, den	 5. April 	20	24 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ts 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	 	Änderungen beim 	REST	-Verfahren 	in Frankreich	 	  Sehr geehrte Damen und Herren, 	 	 seit dem Ende des bis 2019 	geltenden Sonderkontrollverfahrens ist es in Deutschland 	nicht mehr möglich, bestimmte Arten von Fracht	 wie 	z.B. 	Fässer mit Flüssigkeiten oder 	Chemikalien  oder  luftdichte  Gebinde  mit  Pulver  sicher  als  Luftfracht  zu  versenden. Diese Frachtstücke sind häufig zu groß für die Röntgenkontrolle oder lösen einen Dun-kelalarm aus, was bedeutet, dass ihr Inhalt nicht mittels R	öntgentechnologie überprüft 	werden  kann.  Wenn  sie  zudem  luftdicht  sind,  dürfen  Sprengstoffspürhunde  für  diese Fracht in Deutschland nicht einge	setzt werden.	 	 Deutsche Versender	, die nicht als 	„bekannte Ver	sender	“ registriert sind	, greifen daher 	oft auf benachbarte europäische Flughäfen in den Niederlanden, Belgien oder Frank-reich zurück, um diese Fracht sicherzumachen und dann zu versenden. Dort kann die Fracht mittels spezieller Verfahren gesichert und dann als Luftfracht befördert	 werden. 	Interessanterweise  kann  diese  Fracht  auch  von  deutschen  Flughäfen  aus  verschickt werden, da 	ein Sicherheitsstatus	, der 	in einem EU	-Land erteilt wurden, auch von deut-	schen Behörden anerkannt 	wird	. 	 In Frankreich wird dafür das REST	-Verfahren	 (Remote 	Explosives 	Scent 	Tracing	), frü-	her 	bekannt als RAS Cargo, angewendet, das in Deutschland zwar verboten ist, jedoch 	in Frankreich erlaubt ist. Diese Ungleichbehandlung kritisiert der DSLV seit Jahren und fordert die deutsche Bundesregierung auf, sich für eine rasche Zulassung neuer, pro-zesso	rientierter Kontrollverfahren für Luftfracht in Deutschland einzusetzen.	 	 Seit dem 1. April 2024 gibt es nun eine wichtige 	Änderung	1 bezüglich des REST	-Ver-	fahrens  in  Frankreich.  Diese  Änderung  betrifft  alle  Versender,  deren  Sendungen  in luftdichten Behältern mit einem Volumen von mehr als 25 Litern verpackt sind. Solche Waren dürfen seit dem 1. April in Frankreich nur noch durch das RE	ST	-Verfahren ge-	sichert  werden,  wenn  das  versendende  Unternehmen  zuvor  eine  Genehmigung  bei der französischen Zivilluftfahrtbehörde DGAC beantragt hat.	 	 Hierfür muss das Unternehmen einen Fragebogen ausfüllen und an die DGAC senden. Das Genehmigungsverfahren kann bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen. Aus diesem 	 	1 https://www.vhsp.de/anlage_morningnews/lu	-2024	-006a.pdf2 	  Grund sollte jeder Versender 	rechtzeitig 	vor der geplanten Nutzung des REST	-Verfah-	rens einen Antrag und einen 	Fragebogen	2 per E	-Mail an die entsprechende 	Adresse	3 	senden.	 	 Die  DSAC  will  den  Antragsteller  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Eingang  des  Antrags per E	-Mail benachrichtigen. Sofern der Fragebogen vollständig ausgefüllt und von der 	Behörde akzeptiert wurde, wird in der Benachrichtigung das Datum der Genehmigung sowie  die 	Kontaktperson  der  DSAC  angegeben.  Sobald  die  Genehmigung  erteilt 	wurde, gilt sie für alle Transporte des Antragstellers bis zum 30. September 2024. Über den  weiteren  Verlauf  des  Verfahrens  nach  Ablaufdatum  ist  derzeit  noch  nichts  be-kannt.	 Allerdings muss damit gerechnet werden, dass die Kontrolle von Sendungen in 	luftdichten  Behältern  mit  einem  Volumen  von 	mehr  als  25  Litern	 dann  nur  noch  für 	bekannte Versender möglich ist. 	   	 Es  ist  wichtig,  dass  der  Versender  eine  Kopie  dieser  Genehmigung  an  seinen  Luft-frachtspediteur, 	der 	mit dem Transport und der REST	-Kontrolle beauftragt wurde, wei-	tergibt. Ohne diese Kopie kann das REST	-Verfahren in Frankreich nicht durchgeführt 	werden.	 	 Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	 St.	 Saß	  	Th. Schröder	 	GESCHÄFTSFÜHRER	 	 REFERATSLEITER	 	 	2 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffcmanagement.de%2Fwp	-content%2Fuploads%2FFra-	gebogen	-Rest	-Verfahren	-Luftfracht	-Frankreich.docx&wdOrigin=BROWSELINK	  	3 mailto:dsac	-surete	-fret	-bf@aviation	-civile.gouv.fr            [individuell5] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	LU	 00	6/20	24 	Hamburg, den	 5. April 	20	24 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ts 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	 	Änderungen beim 	REST	-Verfahren 	in Frankreich	 	  Sehr geehrte Damen und Herren, 	 	 seit dem Ende des bis 2019 	geltenden Sonderkontrollverfahrens ist es in Deutschland 	nicht mehr möglich, bestimmte Arten von Fracht	 wie 	z.B. 	Fässer mit Flüssigkeiten oder 	Chemikalien  oder  luftdichte  Gebinde  mit  Pulver  sicher  als  Luftfracht  zu  versenden. Diese Frachtstücke sind häufig zu groß für die Röntgenkontrolle oder lösen einen Dun-kelalarm aus, was bedeutet, dass ihr Inhalt nicht mittels R	öntgentechnologie überprüft 	werden  kann.  Wenn  sie  zudem  luftdicht  sind,  dürfen  Sprengstoffspürhunde  für  diese Fracht in Deutschland nicht einge	setzt werden.	 	 Deutsche Versender	, die nicht als 	„bekannte Ver	sender	“ registriert sind	, greifen daher 	oft auf benachbarte europäische Flughäfen in den Niederlanden, Belgien oder Frank-reich zurück, um diese Fracht sicherzumachen und dann zu versenden. Dort kann die Fracht mittels spezieller Verfahren gesichert und dann als Luftfracht befördert	 werden. 	Interessanterweise  kann  diese  Fracht  auch  von  deutschen  Flughäfen  aus  verschickt werden, da 	ein Sicherheitsstatus	, der 	in einem EU	-Land erteilt wurden, auch von deut-	schen Behörden anerkannt 	wird	. 	 In Frankreich wird dafür das REST	-Verfahren	 (Remote 	Explosives 	Scent 	Tracing	), frü-	her 	bekannt als RAS Cargo, angewendet, das in Deutschland zwar verboten ist, jedoch 	in Frankreich erlaubt ist. Diese Ungleichbehandlung kritisiert der DSLV seit Jahren und fordert die deutsche Bundesregierung auf, sich für eine rasche Zulassung neuer, pro-zesso	rientierter Kontrollverfahren für Luftfracht in Deutschland einzusetzen.	 	 Seit dem 1. April 2024 gibt es nun eine wichtige 	Änderung	1 bezüglich des REST	-Ver-	fahrens  in  Frankreich.  Diese  Änderung  betrifft  alle  Versender,  deren  Sendungen  in luftdichten Behältern mit einem Volumen von mehr als 25 Litern verpackt sind. Solche Waren dürfen seit dem 1. April in Frankreich nur noch durch das RE	ST	-Verfahren ge-	sichert  werden,  wenn  das  versendende  Unternehmen  zuvor  eine  Genehmigung  bei der französischen Zivilluftfahrtbehörde DGAC beantragt hat.	 	 Hierfür muss das Unternehmen einen Fragebogen ausfüllen und an die DGAC senden. Das Genehmigungsverfahren kann bis zu 30 Tage in Anspruch nehmen. Aus diesem 	 	1 https://www.vhsp.de/anlage_morningnews/lu	-2024	-006a.pdf2 	  Grund sollte jeder Versender 	rechtzeitig 	vor der geplanten Nutzung des REST	-Verfah-	rens einen Antrag und einen 	Fragebogen	2 per E	-Mail an die entsprechende 	Adresse	3 	senden.	 	 Die  DSAC  will  den  Antragsteller  innerhalb  von  30  Tagen  nach  Eingang  des  Antrags per E	-Mail benachrichtigen. Sofern der Fragebogen vollständig ausgefüllt und von der 	Behörde akzeptiert wurde, wird in der Benachrichtigung das Datum der Genehmigung sowie  die 	Kontaktperson  der  DSAC  angegeben.  Sobald  die  Genehmigung  erteilt 	wurde, gilt sie für alle Transporte des Antragstellers bis zum 30. September 2024. Über den  weiteren  Verlauf  des  Verfahrens  nach  Ablaufdatum  ist  derzeit  noch  nichts  be-kannt.	 Allerdings muss damit gerechnet werden, dass die Kontrolle von Sendungen in 	luftdichten  Behältern  mit  einem  Volumen  von 	mehr  als  25  Litern	 dann  nur  noch  für 	bekannte Versender möglich ist. 	   	 Es  ist  wichtig,  dass  der  Versender  eine  Kopie  dieser  Genehmigung  an  seinen  Luft-frachtspediteur, 	der 	mit dem Transport und der REST	-Kontrolle beauftragt wurde, wei-	tergibt. Ohne diese Kopie kann das REST	-Verfahren in Frankreich nicht durchgeführt 	werden.	 	 Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	 St.	 Saß	  	Th. Schröder	 	GESCHÄFTSFÜHRER	 	 REFERATSLEITER	 	 	2 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffcmanagement.de%2Fwp	-content%2Fuploads%2FFra-	gebogen	-Rest	-Verfahren	-Luftfracht	-Frankreich.docx&wdOrigin=BROWSELINK	  	3 mailto:dsac	-surete	-fret	-bf@aviation	-civile.gouv.fr            [15] => 6            [individuell6] => 6            [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         ))
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Array(    [0] => Array        (            [0] => 20105            [id] => 20105            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_66068ae68aabb            [upload] => upload_66068ae68aabb            [4] => ar-2024-027.pdf            [original] => ar-2024-027.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => ar-2024-027.pdf            [title] => ar-2024-027.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-03-29 09:33:26            [date] => 2024-03-29 09:33:26            [9] => 0            [intranet] => 0            [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => AR            [individuell2] => AR            [12] => Wachstumschancengesetz – Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft            [individuell3] => Wachstumschancengesetz – Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft            [13] => AR 27/2024            [individuell4] => AR 27/2024            [14] => ____________________________________	__________________________________________________________________________	________	_ 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlands	tr. 6	8 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	  Rundschreiben 	AR	 02	7/20	24 	 Ham	burg, den 	28	. März 	202	4 	(DSLV	-RS 	040	/202	4/a) 	 	 	 	                       	      	 	 	 	sts	 	  	An unsere Mitglieder!	 	- Geschäftsleitung 	- 	  	Wachstumschancengesetz 	– Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft	 	  Mit dem 	Wachstumschancengesetz sollen die Liquiditätssituation der Unterneh-	men verbessert und Impulse für dauerhafte Investitionen gesetzt werden. Dane-ben sollen das Steuersystem an zentralen Stellen vereinfacht und durch Anhe-bung von Schwellenwerten und Pauschale	n vor allem kleine Betriebe von Büro-	kratie entlastet werden.	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 das	 Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 	sowie  Steuervereinfachung  und  Steuerfairness 	(Wachstumschancengesetz) 	wurde  am  27.  März  2024  im  Bundesgesetzblatt  2024  I  Nr.  108  veröffentlicht.  Nach Angaben der Bundesregierung sind hiermit jährliche Entlastungen in Höhe von insge-samt 3,2 Milliarden Euro für Unternehmen und Bürger verbunden. 	 	 Mit dem als Artikelgesetz konzipierten Entlastungspaket wird eine Vielzahl von Einzel-vorschriften geändert. Im Folgenden ein Überblick über die wesentlichen Änderungen und Neuregelungen:	 	 Einkommensteuer	 	 Pauschbetrag für Berufskraftfahrer	  	Der  Pauschbetrag  für  Berufskraftfahrer,  die  im  Fahrzeug  übernachten,  wird  ab  2024 von 8 Euro auf 9 Euro angehoben (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b Satz 2 EStG)	 	 Änderung der Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen	 	Gemäß der "1 %	-Regelung" ist bei der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahr-	zeugs, das kein CO	2 emittiert (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) 	nur ein Viertel des Bruttolistenpreises bzw. bei Nutzung eines Fahrtenbuchs lediglich ein  Viertel  der  Anschaffungskosten  oder  vergleichbarer  Aufwendungen  anzusetzen. Der hierfür maximal z	ulässige Bruttolistenpreis des Fahrzeugs, das nach dem 31. De-	zember  2023  angeschafft  wurde,  wird  jetzt  von  60.000  auf  70.000  Euro  angehoben 	 	(§ 6 Abs. 1 N	r. 4 EStG). Dies gilt entsprechend bei der Überlassung eines betrieblichen 	Kraftfahrzeugs an einen Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG).2  	 Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung	 	Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent und unabhängig von einem steuerlichen Grenzbetrag erheben (§ 40b Abs. 3 EStG).	 	 Geschenke als Betriebsausgaben	 	Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflich-tigen sind, sind als Betriebsausgabe abziehbar, wenn die Anschaffungs	- oder Herstel-	lungskosten des jeweiligen Geschenks insgesamt 50 Euro (zuvor 35 Euro) nicht über-steigen.  Dies	 gilt  erstmals  für  Wirtschaftsjahre  mit  Beginn  nach  dem  31.  Dezember 	2023	 (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EstG).	 	 Fünftelungsregelung bei der Lohnsteuer	 	Derzeit  kann  die  Tarifermäßigung  des  §  34  Abs.  1  EStG  für  bestimmte  Arbeitslöhne (Entschädigungen,  Vergütungen  für  mehrjährige  Tätigkeiten)  bereits  bei  der  Berech-nung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. Da dieses Verfahren für Arbeitgeber sehr komplizier	t ist, wird es für den Lohnsteuerabzug 2025 gestrichen. Die Tarifermäßigung 	können  Arbeitnehmer  weiterhin  im  Veranlagungsverfahren  geltend  machen  (§  39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG).	 	 Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA	 	Die degressive Abschreibung für  bewegliche Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens wurde mit dem Zweiten Corona	-Steuerhilfegesetz zum 1. Januar 2020 eingeführt und 	bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Jetzt kann die degressive Abschreibung auch für Wirtschaf	tsgüter in Anspruch genommen werden, die nach dem 31. März 2024 und 	vor dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind. Allerdings darf der anzuwendende Prozentsatz höchstens das Zweifache der bei der linearen Jahres	-AfA 	in Betracht kommenden 	Prozentsatzes betragen und 20 Prozent nicht übersteigen (§ 	7 Abs. 2 Satz 1 EstG).	 	 Sonderabschreibung	 	Eine  Sonderabschreibung  für  Betriebe,  die  die  Gewinngrenze  von  200.000  Euro  im Jahr,  das  einer  Investition  vorangeht,  nicht  überschreiten,  kann  für  die  Anschaffung von  Wirtschaftsgütern  nach  dem  31.  Dezember  2023  bis  zu  40  Prozent  der  Investiti-onskosten be	tragen (§ 7g Abs. 5 EStG).	 	 Umsatzsteuer	 	 Obligatorische Verwendung der eRechnung 	 	Die  obligatorische  Verwendung  der  eRechnung  ab  2025  wird  Voraussetzung  für  die zu einem späteren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung  von  Umsätzen  im  B2B	-Bereich  durch  Unternehmen  an  ein  bundeseinheitli-	ches  elektronisches	 Meldesystem.  Details  hierzu  können  dem 	Rundschreiben 	AR 	025	/2024 vom 2	8. März 2024	 entnommen werden.	 	 Handelsgesetzbuch	 	 Die Schwellenwerte in § 241a HGB werden von 600.000 Euro auf 800.000 Euro (Um-satzerlöse  bzw.  Gesamtumsatz)  und  von  60.000  Euro  auf  80.000  Euro  (Jahresüber-3  	 schuss bzw. Gewinn) für ein Geschäftsjahr mit Beginn nach dem 31. März 2023 ange-hoben.  Unterhalb  dieser  Schwellenwerte  dürfen  steuerpflichtige  Einzelkaufleute  statt einer  handelsrechtlichen  Buchführung  mit  Jahresabschlusserstellung  (und  entspre-chender steu	erlicher Gewinnermittlung) nur eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen	-	Überschuss	-Rechnung mit vereinfachter Buchführung durchführen.	 	 Im Wachstumschancengesetz werden eine Reihe von Maßnahmen realisiert, mit de-nen die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert werden sollen. Die Maßnahmen beinhalten Anreize für mehr Investitionen und zielen darauf ab, das Wirtschaftswachs-tum in Deutschlan	d zu stärken. Das ist im Ansatz richtig und überfällig. Ob die Ände-	rungen  geeignet  sind,  die  gesetzten  Ziele  zu  erreichen,  bleibt  abzuwarten.  Nicht  alle Bereiche der Wirtschaft werden mit dem gefundenen Kompromiss gleichermaßen ent-lastet.  Und  da  es  sich  um	 einen  Kompromiss  handelt,  wurden  weitere  angedachte 	Steuerentlastungen  gestrichen,  denn  das  jetzt  prognostizierte  Volumen  von  jährlich 3,2 Milliarden Euro ist weniger als die Hälfte der ursprünglichen Absicht der Bundes-regierung von 7 Milliarden Euro. Dah	er ist das Gesetz grundsätzlich zu begrüßen, al-	lerdings müssen weitere Anreize zur Stärkung der Wirtschaft folgen, damit es nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein bleibt.	 	  Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	   Stefan Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER            [individuell5] => ____________________________________	__________________________________________________________________________	________	_ 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlands	tr. 6	8 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	  Rundschreiben 	AR	 02	7/20	24 	 Ham	burg, den 	28	. März 	202	4 	(DSLV	-RS 	040	/202	4/a) 	 	 	 	                       	      	 	 	 	sts	 	  	An unsere Mitglieder!	 	- Geschäftsleitung 	- 	  	Wachstumschancengesetz 	– Maßnahmen zur Entlastung der Wirtschaft	 	  Mit dem 	Wachstumschancengesetz sollen die Liquiditätssituation der Unterneh-	men verbessert und Impulse für dauerhafte Investitionen gesetzt werden. Dane-ben sollen das Steuersystem an zentralen Stellen vereinfacht und durch Anhe-bung von Schwellenwerten und Pauschale	n vor allem kleine Betriebe von Büro-	kratie entlastet werden.	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 das	 Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation 	sowie  Steuervereinfachung  und  Steuerfairness 	(Wachstumschancengesetz) 	wurde  am  27.  März  2024  im  Bundesgesetzblatt  2024  I  Nr.  108  veröffentlicht.  Nach Angaben der Bundesregierung sind hiermit jährliche Entlastungen in Höhe von insge-samt 3,2 Milliarden Euro für Unternehmen und Bürger verbunden. 	 	 Mit dem als Artikelgesetz konzipierten Entlastungspaket wird eine Vielzahl von Einzel-vorschriften geändert. Im Folgenden ein Überblick über die wesentlichen Änderungen und Neuregelungen:	 	 Einkommensteuer	 	 Pauschbetrag für Berufskraftfahrer	  	Der  Pauschbetrag  für  Berufskraftfahrer,  die  im  Fahrzeug  übernachten,  wird  ab  2024 von 8 Euro auf 9 Euro angehoben (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5b Satz 2 EStG)	 	 Änderung der Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen	 	Gemäß der "1 %	-Regelung" ist bei der privaten Nutzung eines betrieblichen Kraftfahr-	zeugs, das kein CO	2 emittiert (reine Elektrofahrzeuge, inkl. Brennstoffzellenfahrzeuge) 	nur ein Viertel des Bruttolistenpreises bzw. bei Nutzung eines Fahrtenbuchs lediglich ein  Viertel  der  Anschaffungskosten  oder  vergleichbarer  Aufwendungen  anzusetzen. Der hierfür maximal z	ulässige Bruttolistenpreis des Fahrzeugs, das nach dem 31. De-	zember  2023  angeschafft  wurde,  wird  jetzt  von  60.000  auf  70.000  Euro  angehoben 	 	(§ 6 Abs. 1 N	r. 4 EStG). Dies gilt entsprechend bei der Überlassung eines betrieblichen 	Kraftfahrzeugs an einen Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 Satz 2, 3 und 5 EStG).2  	 Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung	 	Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung erstmals für den Lohnsteuerabzug 2024 mit einem Pauschsteuersatz von 20 Prozent und unabhängig von einem steuerlichen Grenzbetrag erheben (§ 40b Abs. 3 EStG).	 	 Geschenke als Betriebsausgaben	 	Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflich-tigen sind, sind als Betriebsausgabe abziehbar, wenn die Anschaffungs	- oder Herstel-	lungskosten des jeweiligen Geschenks insgesamt 50 Euro (zuvor 35 Euro) nicht über-steigen.  Dies	 gilt  erstmals  für  Wirtschaftsjahre  mit  Beginn  nach  dem  31.  Dezember 	2023	 (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EstG).	 	 Fünftelungsregelung bei der Lohnsteuer	 	Derzeit  kann  die  Tarifermäßigung  des  §  34  Abs.  1  EStG  für  bestimmte  Arbeitslöhne (Entschädigungen,  Vergütungen  für  mehrjährige  Tätigkeiten)  bereits  bei  der  Berech-nung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. Da dieses Verfahren für Arbeitgeber sehr komplizier	t ist, wird es für den Lohnsteuerabzug 2025 gestrichen. Die Tarifermäßigung 	können  Arbeitnehmer  weiterhin  im  Veranlagungsverfahren  geltend  machen  (§  39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG).	 	 Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA	 	Die degressive Abschreibung für  bewegliche Wirtschaftsgüter  des  Anlagevermögens wurde mit dem Zweiten Corona	-Steuerhilfegesetz zum 1. Januar 2020 eingeführt und 	bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Jetzt kann die degressive Abschreibung auch für Wirtschaf	tsgüter in Anspruch genommen werden, die nach dem 31. März 2024 und 	vor dem 1. Januar 2025 angeschafft oder hergestellt worden sind. Allerdings darf der anzuwendende Prozentsatz höchstens das Zweifache der bei der linearen Jahres	-AfA 	in Betracht kommenden 	Prozentsatzes betragen und 20 Prozent nicht übersteigen (§ 	7 Abs. 2 Satz 1 EstG).	 	 Sonderabschreibung	 	Eine  Sonderabschreibung  für  Betriebe,  die  die  Gewinngrenze  von  200.000  Euro  im Jahr,  das  einer  Investition  vorangeht,  nicht  überschreiten,  kann  für  die  Anschaffung von  Wirtschaftsgütern  nach  dem  31.  Dezember  2023  bis  zu  40  Prozent  der  Investiti-onskosten be	tragen (§ 7g Abs. 5 EStG).	 	 Umsatzsteuer	 	 Obligatorische Verwendung der eRechnung 	 	Die  obligatorische  Verwendung  der  eRechnung  ab  2025  wird  Voraussetzung  für  die zu einem späteren Zeitpunkt einzuführende Verpflichtung zur transaktionsbezogenen Meldung  von  Umsätzen  im  B2B	-Bereich  durch  Unternehmen  an  ein  bundeseinheitli-	ches  elektronisches	 Meldesystem.  Details  hierzu  können  dem 	Rundschreiben 	AR 	025	/2024 vom 2	8. März 2024	 entnommen werden.	 	 Handelsgesetzbuch	 	 Die Schwellenwerte in § 241a HGB werden von 600.000 Euro auf 800.000 Euro (Um-satzerlöse  bzw.  Gesamtumsatz)  und  von  60.000  Euro  auf  80.000  Euro  (Jahresüber-3  	 schuss bzw. Gewinn) für ein Geschäftsjahr mit Beginn nach dem 31. März 2023 ange-hoben.  Unterhalb  dieser  Schwellenwerte  dürfen  steuerpflichtige  Einzelkaufleute  statt einer  handelsrechtlichen  Buchführung  mit  Jahresabschlusserstellung  (und  entspre-chender steu	erlicher Gewinnermittlung) nur eine Gewinnermittlung mittels Einnahmen	-	Überschuss	-Rechnung mit vereinfachter Buchführung durchführen.	 	 Im Wachstumschancengesetz werden eine Reihe von Maßnahmen realisiert, mit de-nen die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert werden sollen. Die Maßnahmen beinhalten Anreize für mehr Investitionen und zielen darauf ab, das Wirtschaftswachs-tum in Deutschlan	d zu stärken. Das ist im Ansatz richtig und überfällig. Ob die Ände-	rungen  geeignet  sind,  die  gesetzten  Ziele  zu  erreichen,  bleibt  abzuwarten.  Nicht  alle Bereiche der Wirtschaft werden mit dem gefundenen Kompromiss gleichermaßen ent-lastet.  Und  da  es  sich  um	 einen  Kompromiss  handelt,  wurden  weitere  angedachte 	Steuerentlastungen  gestrichen,  denn  das  jetzt  prognostizierte  Volumen  von  jährlich 3,2 Milliarden Euro ist weniger als die Hälfte der ursprünglichen Absicht der Bundes-regierung von 7 Milliarden Euro. Dah	er ist das Gesetz grundsätzlich zu begrüßen, al-	lerdings müssen weitere Anreize zur Stärkung der Wirtschaft folgen, damit es nicht nur ein Tropfen auf dem heißen Stein bleibt.	 	  Mit freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	   Stefan Saß	 	GESCHÄFTSFÜHRER            [15] => 27            [individuell6] => 27            [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         ))
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Array(    [0] => Array        (            [0] => 20117            [id] => 20117            [1] =>             [domain] =>             [2] => de            [lang] => de            [3] => upload_660d1b45ca17d            [upload] => upload_660d1b45ca17d            [4] => sp-2024-042.pdf            [original] => sp-2024-042.pdf            [5] =>             [name] =>             [6] => sp-2024-042.pdf            [title] => sp-2024-042.pdf            [7] =>             [keywords] =>             [8] => 2024-04-03 09:03:01            [date] => 2024-04-03 09:03:01            [9] => 0            [intranet] => 0            [10] => ja            [individuell1] => ja            [11] => SP            [individuell2] => SP            [12] => Studie enthüllt die Gewinne der Reedereien aus den ETS-Zuschlägen            [individuell3] => Studie enthüllt die Gewinne der Reedereien aus den ETS-Zuschlägen            [13] => SP 42/2024            [individuell4] => SP 42/2024            [14] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	SP	 04	2/20	24 	Hamburg, den	 4. April 	20	24 	(CLECAT	-Newsletter 10/2024)	 	 	            	  	          	  	 	 	   ts 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	 Studie enthüllt die Gewinne der Reedereien aus den 	ETS	-Zuschlägen	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 Transport & Environment (T&E) hat 	Ende März 2024 	eine 	Studie	1 veröffentlicht, in der 	analysiert 	wurde	, wie Reedereien von der Einbeziehung 	des Seeverkehrs in das 	euro-	päischen 	Emissionshandelssystem  (ETS)  profitieren,  indem  sie 	sog. 	ETS	-Zuschläge 	erheben,  die  weit  über  ihren  tatsächlichen  ETS	-Kosten  liegen,  was  zu  Mitnahmege-	winnen führt.	 	 T&E analysierte über 500 Fahrten von 20 verschiedenen Schiffen der größten europä-ischen Reedereien (Maersk, MSC, CMG	-CGM und Hapag	-Lloyd), modellierte ihre er-	warteten ETS	-Kosten auf der Grundlage der durchgeführten Fahrten und der Emissi-	onsdaten und vergli	ch sie mit den ETS	-Zuschlägen, die die Reedereien Ende 2023 vor 	dem Start des ETS im Seeverkehr am 1. Januar 2024 angekündigt hatten. 	 	 Die Studie ergab, dass die Reedereien in fast 90 	Prozent 	der Fälle von ihren Kunden 	mehr 	verlangen	 als  die  tatsächlichen  Kosten  des  EU	-EHS. 	Insgesamt  berechnet 	 	Maersk  im  Durchschnitt  rund  60	.000 	Euro	 pro  Reise,  MSC  25	.000 	Euro	,  CMA  CGM 	14	.000 	Euro	 und  Hapag	-Lloyd  23	.000 	Euro	 pro  Reise.  In  einem  Extremfall  würde 	 	Maersk wahrscheinlich mehr als 300.000 	Euro 	zusätzlich auf einer einzigen Reise ver-	dienen.	 	 Bei der Analyse  wurden  mehrere  konservative  Annahmen  zugrunde  gelegt,  darunter höhere  Emissionswerte  und  ein  geringerer  Auslastungsgrad,  was  die  Gesamtkosten der Unternehmen im Rahmen des ETS senken und gleichzeitig ihre Gewinne erhöhen könnte.  Ein  wichtig	er  Faktor  ist  außerdem  der  aktuelle  Preis der ETS	-Zertifikate:  Die 	ETS	-Zuschläge basierten auf einem Durchschnittspreis (zwischen 80 und 90 €/tCO2), 	der deutlich über dem aktuellen Preis von etwa 60 €/tCO2 liegt, was die Gewinne noch weiter steigern kann, 	wenn die ETS	-Zuschläge nicht an die aktuellen Preise angepasst 	werden.	 	 Die  derzeitigen  ETS	-Kosten  werden  jedoch  durch  mehrere  externe  Faktoren  beein-	flusst, insbesondere durch die Krise im Roten Meer, die dazu führt, dass die meisten Containerschiffe vom Suezkanal über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden, 	 	1 https://www.transportenvironment.org/discover/shipping	-majors	-profiteering	-from	-eu-carbon	-emissions	-charge	-study/2 	  wodurch die Kosten für Treibstoff und die Einhaltung des ETS steigen. Die Reedereien haben jedoch eine 	ganze Reihe 	von Zuschlägen eingeführt, um diese 	Mehrk	osten zu 	decken.	 	 Sowohl 	CLECAT 	als auch die FIATA (	vgl. Newsletter vom 22. Januar 2024	) ha	ben	 die 	Reedereien  wiederholt 	dazu 	aufgefordert,  bei der Erhebung  von  Zuschlägen 	die  not-	wenige Sorgfalt walten zu lassen	, um sicherzustellen, dass sie nur die Kosten 	einbe-	ziehen	,  die 	ursächlich  für 	deren 	Einführung  sind	.  ETS	-Zuschläge  sollten 	daher 	nicht 	zu einem Einnahmemodell für Reedereien werden, das auf Kosten ihrer Kunden und der Dekarbonisierung der Seeschifffahrt geht.	 	  Mit 	freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	   St. Saß	 	Th. Schröder	 	GESCHÄFTSFÜHRER	  	REFERATSLEITER            [individuell5] => ___________________	____________________________________________________________________________________________	________	 	Verein Hamburger Spediteure e.V. 	 	Vorsitzer: 	Axel Plaß	  Geschäftsführer: 	Stefan Saß	 	 	 	Uhlandstraße 68	 	22087	 Hamburg	 	E-Mail: info@vhsp.de	 	Telefon	: 040 37 47 64 - 0 	Telefax	: 040 37 47 64 - 75 	Web: www.vhsp.de	 	Sitz der Gesellschaft: Hamburg	 	Amtsgericht Hamburg, VR 3860	 	Steuer	-Nr.:	 17/438/01004	 	HASPA: 	Kto.	 1280 109 800	   BLZ 	200 505 50	 	BIC: HASPDEHH	XXX	 	IBAN: DE22 2005 0550 1280 1098 00	 	   Rundschreiben 	SP	 04	2/20	24 	Hamburg, den	 4. April 	20	24 	(CLECAT	-Newsletter 10/2024)	 	 	            	  	          	  	 	 	   ts 	  	An unsere Mitglieder!	 	– Geschäftsleitung 	– 	 Studie enthüllt die Gewinne der Reedereien aus den 	ETS	-Zuschlägen	 	  Sehr geehrte Damen und Herren,	 	 Transport & Environment (T&E) hat 	Ende März 2024 	eine 	Studie	1 veröffentlicht, in der 	analysiert 	wurde	, wie Reedereien von der Einbeziehung 	des Seeverkehrs in das 	euro-	päischen 	Emissionshandelssystem  (ETS)  profitieren,  indem  sie 	sog. 	ETS	-Zuschläge 	erheben,  die  weit  über  ihren  tatsächlichen  ETS	-Kosten  liegen,  was  zu  Mitnahmege-	winnen führt.	 	 T&E analysierte über 500 Fahrten von 20 verschiedenen Schiffen der größten europä-ischen Reedereien (Maersk, MSC, CMG	-CGM und Hapag	-Lloyd), modellierte ihre er-	warteten ETS	-Kosten auf der Grundlage der durchgeführten Fahrten und der Emissi-	onsdaten und vergli	ch sie mit den ETS	-Zuschlägen, die die Reedereien Ende 2023 vor 	dem Start des ETS im Seeverkehr am 1. Januar 2024 angekündigt hatten. 	 	 Die Studie ergab, dass die Reedereien in fast 90 	Prozent 	der Fälle von ihren Kunden 	mehr 	verlangen	 als  die  tatsächlichen  Kosten  des  EU	-EHS. 	Insgesamt  berechnet 	 	Maersk  im  Durchschnitt  rund  60	.000 	Euro	 pro  Reise,  MSC  25	.000 	Euro	,  CMA  CGM 	14	.000 	Euro	 und  Hapag	-Lloyd  23	.000 	Euro	 pro  Reise.  In  einem  Extremfall  würde 	 	Maersk wahrscheinlich mehr als 300.000 	Euro 	zusätzlich auf einer einzigen Reise ver-	dienen.	 	 Bei der Analyse  wurden  mehrere  konservative  Annahmen  zugrunde  gelegt,  darunter höhere  Emissionswerte  und  ein  geringerer  Auslastungsgrad,  was  die  Gesamtkosten der Unternehmen im Rahmen des ETS senken und gleichzeitig ihre Gewinne erhöhen könnte.  Ein  wichtig	er  Faktor  ist  außerdem  der  aktuelle  Preis der ETS	-Zertifikate:  Die 	ETS	-Zuschläge basierten auf einem Durchschnittspreis (zwischen 80 und 90 €/tCO2), 	der deutlich über dem aktuellen Preis von etwa 60 €/tCO2 liegt, was die Gewinne noch weiter steigern kann, 	wenn die ETS	-Zuschläge nicht an die aktuellen Preise angepasst 	werden.	 	 Die  derzeitigen  ETS	-Kosten  werden  jedoch  durch  mehrere  externe  Faktoren  beein-	flusst, insbesondere durch die Krise im Roten Meer, die dazu führt, dass die meisten Containerschiffe vom Suezkanal über das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden, 	 	1 https://www.transportenvironment.org/discover/shipping	-majors	-profiteering	-from	-eu-carbon	-emissions	-charge	-study/2 	  wodurch die Kosten für Treibstoff und die Einhaltung des ETS steigen. Die Reedereien haben jedoch eine 	ganze Reihe 	von Zuschlägen eingeführt, um diese 	Mehrk	osten zu 	decken.	 	 Sowohl 	CLECAT 	als auch die FIATA (	vgl. Newsletter vom 22. Januar 2024	) ha	ben	 die 	Reedereien  wiederholt 	dazu 	aufgefordert,  bei der Erhebung  von  Zuschlägen 	die  not-	wenige Sorgfalt walten zu lassen	, um sicherzustellen, dass sie nur die Kosten 	einbe-	ziehen	,  die 	ursächlich  für 	deren 	Einführung  sind	.  ETS	-Zuschläge  sollten 	daher 	nicht 	zu einem Einnahmemodell für Reedereien werden, das auf Kosten ihrer Kunden und der Dekarbonisierung der Seeschifffahrt geht.	 	  Mit 	freundlichen Grüßen	 	VEREIN 	HAMBURGER 	SPEDITEURE E	.V.	 	   St. Saß	 	Th. Schröder	 	GESCHÄFTSFÜHRER	  	REFERATSLEITER            [15] => 42            [individuell6] => 42            [16] =>             [individuell7] =>             [17] =>             [individuell8] =>             [18] =>             [individuell9] =>             [19] =>             [individuell10] =>         ))
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                                                            Ausbildungsmesse vocatium Hamburg I                                        02. Juli                    MesseHalle Hamburg-Schnelsen                
            
                                                            Sped-Sommerfest 2024                                        04. September                    Anglo-German Club                
            
                                                            Fachausschuss Schienengüterverkehr                                        17. September                                    
            
                                                            27. Neujahrsessen 2025                                        15. Januar                    Der Übersee-Club e.V.                
            
                                                            Ausbildungsmesse Just in time                                        22. Januar                    Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit                 
            
                                                                                                                            13                                                        Apr                    
                                            karriere:dual                        Sonstiges                        Agentur für Arbeit                        10.00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    22                                                        Apr                    
                                            Mitgliederversammlung                        Versammlung                        Hotel Hafen Hamburg                        14.00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    17                                                        Mai                    
                                            Infoveranstaltung - Mitarbeiterbindung ist das neue Recruiting                        Sonstiges                        VHSp-Geschäftsstelle                        14.00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    04                                                        Jun                    
                                            SpedGolf-Turnier                        Sonstiges                        Golf-Club An der Pinnau e.V.                        10.00  Uhr                    
                    
                
                                                                                                    11                                                        Jun                    
                                            Personalleiterrunde                        Versammlung                        Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG                        9:00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    11                                                        Jun                    
                                            Sitzung des Fachausschusses Luftfrachtspedition                        Fachausschusssitzung                        im Hause CrossFreight                        15:00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    25                                                        Jun                    
                                            Verabschiedung der Auszubildenden                        Versammlung                        Berufliche Schule für Logistik, Schifffahrt und Touristik                        16:00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    25                                                        Jun                    
                                            Sitzung des Fachausschusses Zoll & Außenwirtschaft                        Fachausschusssitzung                        VHSp-Geschäftsstelle                        10:00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    02                                                        Jul                    
                                            Ausbildungsmesse vocatium Hamburg I                        Sonstiges                        MesseHalle Hamburg-Schnelsen                        8.30 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    04                                                        Sep                    
                                            Sped-Sommerfest 2024                        Sonstiges                        Anglo-German Club                        17.30 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    17                                                        Sep                    
                                            Fachausschuss Schienengüterverkehr                        Fachausschusssitzung                                                15:00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    15                                                        Jan                    
                                            27. Neujahrsessen 2025                        Sonstiges                        Der Übersee-Club e.V.                        18.00 Uhr                    
                    
                
                                                                                                    22                                                        Jan                    
                                            Ausbildungsmesse Just in time                        Sonstiges                        Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit                         11.00 Uhr                    
                    
                
                            
        
                                                                                                    Beschreibung
                            Wie in jedem Jahr wird der VHSp mit einem Gemeinschaftsstand auf der karriere:dual vertreten sein und für das Duale Studium Hamburger Logistik-Bachelor werben.                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	13.04.2024                                                
	10.00 Uhr                                                            bis 15.00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        Agentur für Arbeit Hamburg 
                                Agentur für Arbeit                 Kurt-Schumacher-Allee                 16
                20097                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Die gewünschten Anlagen zur Mitgliederversammlung (Tagesordnung, Ergebnis 2023, Bilanz zum 31.12.2023, Haushaltsplan 2024 + Beitragsordnungen) stellen wir Ihnen rechtzeitig zur Versammlung, jedoch spätestens ab der 15. KW zur Verfügung.

Außerdem möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir den renommierten Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. F.J. Radermacher vom Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung/n (FAW/n) in Ulm als Gastredner gewinnen konnten. Freuen wir uns auf einen Vortrag am Nachmittag zum Thema Energie, Klima, Zukunft - Was kommt auf den Verkehrssektor zu?!                      
                                                         Datum / Uhrzeit
                	22.04.2024                                                
	14.00 Uhr                                                    

            
                                                Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure e.V. 
                                Hotel Hafen Hamburg / Elbkuppel                 Seewartenstraße                 9
                20459                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Die Firma Zwei:P informiert Sie über die zahlreichen Möglichkeiten, wie Sie Ihre Mitarbeiter/-innen an Ihr Unternehmen binden können und was für eine Vielzahl an staatlichen Förderungen zur Verfügung stehen. Besuchen Sie gern die kostenlose Veranstaltung, dafür melden Sie sich bitte verbindlich an unter mandelkau@vhsp.de.                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	17.05.2024                                                
	14.00 Uhr                                                            bis 17.00 Uhr                                                    

            
                                                Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure e.V. 
                                2. OG                 Uhlandstr.                 68
                22087                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Das SpedGolf-Turnier findet beim Golf-Club An der Pinnau e.V. statt https://www.pinnau.de. Details folgen

                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	04.06.2024                                                
	10.00  Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                    Golf-Club An der Pinnau e.V.                 Pinneberger Str.                 81a
                25451                Quickborn            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                Datum / Uhrzeit
                	11.06.2024                                                
	9:00 Uhr                                                            bis 11.00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure e.V. 
                                Röhlig Deutschland GmbH & Co. KG                 Millerntorplatz                 1
                20359                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                Datum / Uhrzeit
                	11.06.2024                                                
	15:00 Uhr                                                            bis 18:00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure e.V. 
                                im Hause CrossFreight                 Obenhauptstraße                 12
                22335                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                Datum / Uhrzeit
                	25.06.2024                                                
	16:00 Uhr                                                            bis 18:00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        VHSp und Berufliche Schule für Logistik, Schifffahrt und Touristik 
                                Berufliche Schule für Logistik, Schifffahrt und Touristik                 Holstenwall                 14-17
                20355                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                Datum / Uhrzeit
                	25.06.2024                                                
	10:00 Uhr                                                            bis 13:00 Uhr                                                    

            
                                                Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure e.V. 
                                2. OG                 Uhlandstr.                 68
                22087                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Der VHSp ist auf der vocatium Hamburg I mit einem Gemeinschaftsstand vor Ort, um für die Berufsausbildung in der Logistikbranche zu werben.                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	02.07.2024                                                     bis 03.07.2024
	8.30 Uhr                                                            bis 15.00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        IfT Institut für Talententwicklung Nord GmbH 
                                MesseHalle Hamburg-Schnelsen                 Modering                 1a
                22457                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Wir planen wieder ein SpedSommerfest für all die Ehrenamtlichen, die neben ihrem Beruf ein Ehrenamt beim VHSp e.V. wahrnehmen. Persönliche Einladungen werden beizeiten zugestellt.                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	04.09.2024                                                
	17.30 Uhr                                                    

            
                                                Veranstalter / Ort
                                                                                        Anglo_German Club 
                                                 Harvestehuder Weg                  44
                20149                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                                       Datum / Uhrzeit
                	17.09.2024                                                
	15:00 Uhr                                                            bis 17:00 Uhr                                                    

            
                                                                                                                              
                                            
            			                                                                                          										                                  Referenten / Gäste
                    	Stefan Saß (Jurist)

                             
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Unser 27. Neujahrsessen wird in gewohntem Umfeld im Übersee-Club, An der Alster 72-79, 20099 Hamburg, stattfinden. Sie werden rechtzeitig weitere Informationen erhalten.                     
                                                         Datum / Uhrzeit
                	15.01.2025                                                
	18.00 Uhr                                                    

            
                                                Veranstalter / Ort
                                                                                                     Neuer Jungfernstieg                 19
                20354                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
                                                                                                    Beschreibung
                            Weitere Informationen gibt es hier                    
                                                         Datum / Uhrzeit
                	22.01.2025                                                
	11.00 Uhr                                                            bis 14.00 Uhr                                                    

            
                                                    Veranstalter / Ort
                                                                                        Verein Hamburger Spediteure und Jugendberufsagentur Hamburg 
                                Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit                  Kurt-Schumacher-Allee                 16
                20097                Hamburg            
            			                                                                                          										                              
						        
                    
            Termin herunterladen        
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